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 Vorwort
 Bedingt durch gesetzliche Maßnahmen und die damit verbundenen Änderungen in den Produkten ist der Jahreswechsel stets die „Heiße Zeit“ im Lohn.
 Änderungen, die sich kurzfristig für diese Jahreswechselunterlage ergeben
 �� durch gesetzliche Maßnahmen/Änderungen
 �� durch neue Erfassungsmöglichkeiten in den Produkten
 wollen wir Ihnen in einem eigenständigen Dokument in LEXinform/Info-Daten-bank pro zur Verfügung stellen.
 Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt –
 Aktuelles zur Seminarunterlage, Dok.-Nr. 1035929
 Damit Sie automatisch über Änderungen im Dokument informiert werden, empfeh-len wir Ihnen das Abonnement von RSS-Feeds.
 Die genaue Vorgehensweise zur Einrichtung von RSS-Feeds entnehmen Sie dem Dokument 2300049 –RSS-Feeds.
 Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Weiterbildungsangebot.
 Informieren Sie sich doch auch zu unseren weiteren Wissensangeboten:
 Im Bestell-Manager und im Internet unter www.wissensvermittlung.datev.de sowie unter www.datev.de/wissensvermittlung können Sie sich 24 Stunden täglich zu unseren Seminaren anmelden sowie weitere Lernmaterialien bestellen.
 Ihre Meinung ist uns wichtigWir freuen uns über Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
 DATEV eG
 B-W14
 90329 Nürnberg
 Telefon: +49 911 319-8441
 Telefax: +49 911 319-3868
 E-Mail: [email protected]
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2
 Zum Aufbau dieser Unterlage
 Der rasche Wandel unserer Zeit zwingt uns, immer mehr Wissen in möglichst kurzer Zeit aufzunehmen. Damit dies gelingt, ist es erforderlich, Informationen klar zu strukturieren und aufzubereiten.
 Die Arbeitsunterlage wurde deshalb nach einem eindeutigen didaktischen Konzept aufgebaut, das durch folgende Bilder optisch unterstützt wird:
 À Zu diesem Kapitel Dieser Textteil führt Sie in ein neues Thema ein.
 À Nach diesem Kapitel können Sie Sie erfahren die Lernziele des Kapitels.
 Â So ... Der Referent stellt Lerninhalte anhand eines Beispiels vor. Sie können die einzelnen Schritte der Aufgabe nachvoll-ziehen.
 È Übung Sie lösen eine Aufgabe eigenständig.
 Æ Exkurs Bei diesem Textteil handelt es sich um weiterführendes Wissen.
 Ç Notizen Hier können Sie eigene Anmerkungen notieren.
 Å Merksatz Dieser Textteil gibt die zentralen Lernin-halte wieder.
 Ã Hinweis Hier erfahren Sie nützliches Begleitwis-sen oder organisatorische Tipps.
 Á Achtung! Diese Warnung soll Ihnen helfen, schwerwiegende Fehler zu vermeiden.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 1.1 DATEV-Arbeitsplatz
 1.1.1 Neuerungen
 Abgleich mit den Zentralen Stammdaten
 Ab der Programm DVD 7.0 rückt die Zentrale Stammdatenpflege, im DATEV Arbeitsplatz pro, in den Vordergrund.
 Wie bisher werden folgende Felder mit den Zentralen Stammdaten ausgetauscht:
 �� Unternehmensname
 �� Unternehmensname kurz
 �� Mandantenbezeichnung
 �� Unternehmensgegenstand
 �� Bundesland
 �� Finanzamt
 �� Bankverbindung
 �� E-Mail
 �� Fax
 Mit der Installation der Programm DVD 7.0 ist ein Abbruch des Stammdatenab-gleichs zwischen den zentralen Stammdaten und den DATEV Lohnprogrammen nicht mehr möglich.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Um die Datenqualität der Stammdaten aufrecht zu erhalten und dadurch die Vor-teile Zentraler Stammdaten im vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen seit einiger Zeit, diesen Abgleich-Dialog konsequent zu nutzen.
 Ergeben sich in den Lohn Programmen Änderungen gegenüber den Zentralen Stammdaten, öffnet sich dieser Abgleich-Dialog automatisch beim nächsten Öffnen bzw. Schliessen des Mandanten.
 Elektronische Weitergabe von Änderungsinformationen
 Informationen zu Stammdatendifferenzen können Sie an einen zuständigen Mit-arbeiter zur Prüfung, Erledigung oder zur Kenntnis via E-Mail weiterleiten.

Page 12
						

10
 1 Abrechnungsjahr 2013
 Servicekontakt pro in Verbindung mit Mitteilungen pro
 Im DATEV Arbeitsplatz pro haben Sie die Möglichkeit einen Servicekontakt unter Serviceanwendungen | Servicekontakt an den DATEV-Service zu senden. Der Servicekon-takt pro wird wie die bisherigen Kommunikationskanäle z. B.: E-Mail und Fax behandelt.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Über den aktuellen Bearbeitungsstand werden Sie ab der DATEV-Programm DVD 7.0 über das neue Programm Mitteilungen pro (ehemels DATEV-Hinweis) informiert.
 �� Hinweisfenster (Toastwindow) für schriftliche Antwort von DATEV
 �� Mit Klick auf das Toastwindow wird der Kontakt geöffnet.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 RZ-Kommunikation pro
 Ab der Programm DVD 7.0 finden Sie die neue RZ-Kommunikation pro im DATEV-Arbeitsplatz pro unter Organisation im Ordner Basissoftware | Kommunikation.
 In der RZ-Kommunikation pro finden Sie die entsprechenden DFÜ-Aufträge.
 Sie können in der DFÜ-Auftragsübersicht jederzeit den Status und den Bearbei-tungsstand der DFÜ-Aufträge kontrollieren.
 Der „Workflow“ ordnet die in der RZ-Kommunikation vorhandenen DFÜ-Aufträge ihrem Verarbeitungsdurchlauf entsprechend den jeweiligen Stationen zu. Sie haben sofort den Überblick, in welchem Verarbeitungszustand sich Ihre DFÜ-Aufträge befinden.
 Die DFÜ-Auftragsüberwachung informiert Sie auf Wunsch automatisch über alle Aufträge mit Terminüberschreitungen und über solche, mit einem Fehler- oder Hinweiskennzeichen.
 In den Logbüchern erhalten Sie im Problemfall detaillierte Informationen über die Abläufe, Ursachen und Abhilfen.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 1080341 - Stammdatenabgleich zwischen den Lohnabrechnungspro-grammen und den Zentralen Stammdaten
 Dokument 1080357 - Stammdatendifferenzen außerhalb des Abgleichdialogs beheben
 Dokument 1021851 - Neuerungen in Servicekontakt pro
 Dokument 0903094 - Erste Schritte RZ-Kommunikation pro
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 1.2 Pfändung – Netto-Berechnungsmethode
 Bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens wurde bisher die sogenannte „Bruttomethode“ angewendet. Das Bundesarbeitsgericht hat die bisher herrschen-de Meinung und Rechtsprechung gekippt und für die sogenannte „Nettomethode“ entschieden.
 Gesetzliche Grundlagen
 §850a ZPO
 Entscheidung des BAG vom 17.04.2013 – 10 AZR 59/12
 Bei dem Urteil handelt es sich um eine richtungsweisende Grundsatzentscheidung, die bei Anwendung in den Fällen der Auszahlung von gem. § 850a ZPO unpfändba-ren Bezügen zu höheren Pfändungsbeträgen zugunsten der Gläubiger führt.
 Fachliche Grundlagen
 Nach der Nettomethode sind Pfändungsbeträge wie folgt zu ermitteln:
 1. Vom Bruttoeinkommen sind die unpfändbaren Bezüge abzuziehen.
 2. Aus diesem Betrag sind die gesetzlichen Abzüge (Lohnsteuer und SV-Arbeit-nehmeranteile) zu ermitteln und abzuziehen (= fiktive Berechnung!).
 3. Der errechnete Betrag entspricht dem pfändbaren Einkommen, aus dem die Pfändung über die jeweils gültige Pfändungstabelle ermittelt wird.
 So erfolgt die Ermittlung auf der Brutto-/Nettoabrechnung
 4. Vom tatsächlichen Bruttoeinkommen (inkl. unpfändbare Bezüge) sind die ge-setzlichen Abzüge zu ermitteln und abzuziehen (= Nettolohn).
 5. Der ermittelte Pfändungsbetrag wird vom Nettolohn abgezogen und an den jeweiligen Gläubiger überwiesen.
 Insbesondere bei der Zahlung von unpfändbaren Einkommensbestandteilen (z. B. Urlaubsgeld), ergeben sich dadurch zum Teil deutlich höhere Pfändungsbeträge als bei der sog. Bruttomethode.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Beispiel
 Der Arbeitnehmer erhält im November 2.500,00 Euro Gehalt und ein Weihnachts-geld in Höhe von 1.000,00 Euro.
 Die Berechnung der gesetzlichen Abzüge wird nach Steuerklasse 1, Konfession rk, BGRS 1111 durchgeführt. Der Arbeitnehmer hat keine unterhaltsberechtigten Personen.
 �� Berechnung nach der Bruttomethode
 3.500,00 Euro Bruttolohn (Gehalt und Weihnachtsgeld)
 - 500,00 Euro Freibetrag Weihnachtsgeld (unpfändbar)
 = 3.000,00 Euro pfändbares Einkommen
 - 670,67 Euro steuer-rechtl. Abzüge (aus 2.500 Euro lfd. und 1.000 Euro jährlichen Bezug)
 - 714,88 Euro sv-rechtliche Abzüge (aus 2.500 Euro lfd. und 1.000 Euro jährlichen Bezug)
 = 1.614,45 Euro maßgebliches Pfändungsnetto
 Pfändungsabzug lt. Tabelle 395,47 Euro
 �� Berechnung nach der Nettomethode
 3.500,00 Euro Bruttolohn (Gehalt und Weihnachtsgeld)
 - 500,00 Euro Freibetrag Weihnachtsgeld (unpfändbar)
 = 3.000,00 Euro pfändbares Einkommen
 - 525,25 Euro fiktive steuer-rechtl. Abzüge (aus 2.500 Euro lfd. und 500 Euro jährlichen Bezug)
 - 612,76 Euro fiktive sv-rechtl. Abzüge (aus 2.500 Euro lfd. und 500 Euro jährlichen Bezug)
 = 1.861,99 Euro maßgebliches Pfändungsnetto
 Pfändungsabzug laut Tabelle: 570,47 Euro
 Fazit
 Pfändungsabzug bei 3.500 Euro Bruttogehalt
 (2.500 Euro Gehalt und 1.000 Euro Weihnachtsgeld)
 nach der Bruttomethode
 395,47 Euro
 nach der Nettomethode
 570,47 Euro
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Auswirkungen auf die Lohnabrechnung
 Bei einer Pfändung haftet der Arbeitgeber als Drittschuldner. Er ist verpflichtet, den pfändbaren Betrag zu errechnen und an den Gläubiger abzuführen. Errechnet der Arbeitgeber einen zu hohen Pfändungsbetrag, haftet er gegenüber dem Arbeitneh-mer. Ist der Pfändungsbetrag zu niedrig berechnet, ist der Arbeitgeber gegenüber dem Gläubiger in der Haftung. Da sich durch die Nettomethode die Pfändungsbe-träge erhöhen, gehen wir davon aus, dass die Pfändungsgläubiger die Arbeitgeber auffordern werden, diese schnellstmöglich anzuwenden.
 Ã Hinweis: Eine rückwirkende Anwendung der Nettomethode (Nachbe-rechnung bereits abgerechneter Monate) kann durch die höheren Pfän-dungsbeträge jedoch dazu führen, dass dem Arbeitnehmer nicht genügend Nettoeinkommen für den Lebensunterhalt verbleibt. Der Pfändungsschutz stellt jedoch sicher, dass Schuldner auch bei einer Pfändung ihres Arbeits-einkommens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen Unter-haltspflichten erfüllen können. Der monatlich unpfändbare Grundbetrag beträgt ab 01.07.2013 1.045,04 Euro. Dieser Betrag erhöht sich um monatlich 393,30 Euro für die erste und um jeweils weitere 219,12 Euro für die zweite bis fünfte Person.
 DATEV-Lösung
 Gemäß der bisherigen Rechtsprechung und der herrschenden Meinung werden Pfändungsbeiträge in Lohn und Gehalt bisher nach der Bruttomethode ermittelt.
 Die Berechnung nach der Nettomethode steht Ihnen in Lohn und Gehalt mit der Jahreswechselversion zur Verfügung.
 Ab der Programmversion 9.7/9.8 ist die Nachberechnung der Pfändung möglich.
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 1020619, Lohnpfändung – Hintergrund
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 1.3 ElsterLohn II (ELStAM)
 Mit der Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte wird die bisherige Lohn-steuerkarte durch ein elektronisches Verfahren ersetzt. Die Angaben der bisherigen Vorderseite der Lohnsteuerkarte werden in einer Datenbank der Finanzverwaltung zum elektronischen Abruf für die Arbeitgeber bereitgestellt und als Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) bezeichnet.
 Laut BMF-Schreiben vom 02.10.2012 (Entwurf) gibt es eine sogenannte „gestreckte Einführung“. Das bedeutet, dass die Lohnsteuerabzugsmerkmale spätestens mit der Dezemberabrechnung 2013 vom Arbeitgeber abgerufen werden müssen.
 Gesetzliche Grundlagen
 BFM-ELStAM-Startschreiben vom 25.07.2013
 § 52b EStG
 § 38b und § 39ff EStG
 § 4 EStDV
 §§ 139 a, b AO
 Fachliche Grundlagen
 1.3.1 Verfahrensbeginn
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Spätestens bis 31.12.2013 muss der Arbeitgeber die ELStAM erstmalig abrufen und grundsätzlich für die nächste Lohnabrechnung verwenden. Der Arbeitnehmer ist darüber zeitnah zu informieren. (Musteranschreiben: www.datev.de/lohn-mehrwert oder www.datev.de/jahreswechsel-lohn).
 Der Arbeitgeber kann auf die sofortige Anwendung der abgerufenen ELStAM einmalig für die nächsten 6 Monate verzichten. Der 6-Monats-Zeitraum gilt ab dem Monat des Erstabrufes. Dieser Zeitraum gilt auch dann, wenn dieser über das Ende des Einführungszeitraums (31.12.2013) hinausreicht (zum Beispiel: Erstabruf zum 01.10.2013 – 6-Monatszeitraum gilt bis 31.03.2014). Spätestens nach Ablauf dieser Frist müssen die ersten abgerufenen ELStAM angewendet werden.
 Für eine verzögerte Anwendung der erstmals abgerufenen ELStAM ist die Zustim- mung des Arbeitnehmers erforderlich.
 Wendet der Arbeitgeber die Regelung an, besteht weder eine Rückrechnungs-/Kor- rekturpflicht noch eine Anzeigeverpflichtung.
 Papierverfahren
 In 2013/2014 ist das Papierverfahren für die Abrechnung weiterhin verwendbar. Es gelten folgende Papierbescheinigungen:
 �� Lohnsteuerbescheinigung 2010 einschließlich sonstiger amtlicher Bescheinigung
 �� Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2011/2012/2013/2014
 �� Besondere Bescheinigung mit Gültigkeit längstens bis 31.12.2014
 Die darauf eingetragenen LSt-Abzugsmerkmale sind bis zum Einstieg in das elekt- ronische Verfahren weiter anzuwenden.
 Das gilt auch für Freibeträge!
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 DATEV-Lösung
 Die Übermittlung der Daten erfolgt generell über das DATEV-Rechenzentrum. Die geforderte Authentifizierung der Arbeitgeber ist bereits durch die Datev eG erfolgt.
 Die von den Finanzbehörden angeforderten und rückgemeldeten Daten stehen mit-tels des automatischen Rückmeldeverfahrens direkt in den Personalstammdaten zur Verfügung.
 Voraussetzungen zur Teilnahme
 Mandantendaten: Steuernummer des Arbeitgebers
 Mitarbeiter-Stammdaten: Geburtsdatum
 Identifikationsnummer
 Kennzeichnung Arbeitgeber
 Eingabe des Startdatums:
 Durch die Eingabe des Startdatums im Brennpunkt oder in den Mandantendaten wird der Beginn des Verfahrens festgelegt.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Ordner Brennpunkte
 oder
 Mandatendaten | Steuer | Berechnung
 Durch Betätigen der Schaltfläche werden die Arbeitnehmer vor der Lohnabrech-nung angemeldet.
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 1 Abrechnungsjahr 2013
 Auswertungen zur elektronischen Lohnsteuerkarte
 Übernahmeprotokoll
 Das Übernahmeprotokoll lässt sich über den Link im Verarbeitungsprotokoll oder über Auswertungen I Protokolle I Übern.-Prot. Rückm.-Verf. öffnen.
 Werden im Rahmen des Rückmeldeverfahrens Daten zur Elektronischen Lohnsteu-er verarbeitet, wird ein Hinweis im Verarbeitungsprotokoll ausgegeben.
 Auswertung Übersicht DÜ elektronische Lohnsteuerkarte
 Nach dem Verfahrensstart wird automatisch die Übersicht DÜ elektronische lohnsteuer-karte erstellt, wenn eine Meldung vorliegt.
 Auswertung Meldeverlauf elektronische Lohnsteuerkarte
 Der komplette Meldeverlauf eines Mitarbeiters kann über Ausgeben I Meldeverlauf ELStAM geprüft werden.
 Á Achtung Freibeträge: Arbeitnehmer müssen grundsätzlich die Freibeträge neu beantragen. Nach Start des Verfahrens werden die gespeicherten Freibeträge aus der Datenbank der Finanzverwaltung übernommen oder ohne Antrag auf Null gesetzt.
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 1.3.2 Anlage eines neuen Mandanten
 Bei der Neuanlage eines Mandanten ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Neu-gründung handelt, der Mandant das Abrechnungssystem gewechselt hat oder ein Beraterübertrag vorliegt.
 Neugründung
 Das Beginndatum für die Meldung muss unter Mandantendaten | Steuer I Berechnung eingegeben werden und zeitgleich auch die Arbeitnehmerdaten, wie z. B. die ID-Nummer unter Mitarbeiter-Stammdaten | Steuer | Steuerkarte.
 Wechsel des Abrechnungssystems:
 Unter dem Dialog Abrechnung | Wechsel Entgeltabrechnungssystem ist der Abrechnungs- monat der Ummeldung einzugeben.
 Mandantenübertrag Startdatum
 Bei einem Mandantenübertrag ist aufgrund der „gestreckten Einführung“ zu prü-fen, ob der Mandant bereits am elektronischen Lohnsteuerabzugsverfahren teil-nimmt oder nicht.
 Bei Nichtteilnahme des abgebenden Steuerberaters ist das Beginndatum unter Mandanten | Steuer | Berechnung einzupflegen.
 Nimmt der Mandant bereits am Verfahren teil, ist keine Eingabe notwendig.
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 1.3.3 Anmeldung und Abmeldung eines Arbeitnehmers sowie Besonderheiten
 �� Anmeldung eines neuen Arbeitnehmers
 Eine Anmeldung des Arbeitnehmers ist grundsätzlich erst mit Beschäftigungsbe-ginn möglich.
 DATEV-Lösung
 Neuanlage mit sofortigem Senden ins Rechenzentrum
 * Gewünschter jhrl. Freibetrag: Hiermit ist der Freibetrag, der für die Steuerklasse VI beantragt wurde, ge-meint. Nur möglich, wenn bei der Hauptbeschäftigung ein Hinzurechnungsbetrag existiert. Die Eingabe ist nur bei Kennzeichnung Arbeitgeber = Nebenarbeitgeber möglich.
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 Die Daten werden unabhängig von der Lohnabrechnung an das Rechenzentrum über-mittelt. Nach voraussichtlich einem Tag stehen die elektronischen Lohnsteuerabzugs-merkmale in den Personaldaten des Mitarbeiters bereit. Sie werden bei der nächsten Lohnabrechnung berücksichtigt. Sollte der Abrechnungstag vor dem Eintritt liegen, wird die Anmeldung im Rechenzentrum gespeichert und später gemeldet.
 Die Anmeldung ist auch über den Dialog Abrechnung | Elektronische Lohnsteuerkarte möglich.
 Neuanlage mehrerer Mitarbeiter - Anmeldung mit der Lohnabrechnung
 Die Daten können zusammen mit der Lohnabrechnung erstellt werden und stehen zum Senden ins Rechenzentrum bereit. Damit wird gleichzeitig die Anforderung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale und die Rückmeldung ELStAM über das elektronische Rückmeldeverfahren ausgelöst. Sollten dann die rückge-meldeten Lohnsteuerabzugsmerkmale abweichend sein, erfolgt mit der nächsten Abrechnung eine automatische Nachberechnung.
 �� Abmeldung eines Arbeitnehmers im laufenden Verfahren
 Die Abmeldung eines Arbeitnehmers ist frühestens mit dem Beschäftigungsende möglich.
 DATEV-Lösung
 Die Abmeldung erfolgt automatisch mit der Abrechnung im Austrittsmonat.
 Die Abmeldung ist auch unabhängig von der Lohnabrechnung über den Dialog Abrechnung | elektronische Lohnsteuerkarte möglich.
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 �� Besonderheiten
 Unabhängig von der Lohnabrechnung kann ein Arbeitnehmer auch angemeldet und abgemeldet werden.
 DATEV-Lösung
 Hierzu dient der Dialog Abrechnung | Elektronische Lohnsteuerkarte.
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 1011662, Aktuelle Informationen zu gesetzlichen Änderungen
 Dokument 1036217, Elektronische Lohnsteuerkarte
 Dokument 1070415, Elektronische Lohnsteuerkarte – Umsetzung in Lohn und Gehalt
 Dokument 1021675, Elektronisches Rückmeldeverfahren
 Dokument 1046760 Fehlermeldung bei ELStAM
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 1.4 Lohnsteuer-Jahresausgleich
 Der Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber dient dazu, die monatlich einbehaltene Lohnsteuer nach Ablauf des Kalenderjahres anhand der Jahreslohn-steuertabelle zu überprüfen. Falls sich zeigt, dass während des Jahres zu viel Lohnsteuer einbehalten wurde, wird der zu viel einbehaltene Betrag dem Arbeit-nehmer erstattet.
 Gesetzliche Grundlagen
 § 42b EStG R 42b
 LStR
 Fachliche Grundlagen
 In Betrieben mit mehr als 10 Arbeiternehmern
 muss der Arbeitgeber den Lohnsteuer-Jahresausgleich durchführen (Stichtag 31.12.)
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 Der Lohnsteuer-Jahresausgleich darf nur für Arbeitnehmer durchgeführt werden, die während des ganzen Kalenderjahres ununterbrochen bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind.
 Der Lohnsteuer-Jahresausgleich erfolgt frühestens bei der Lohnabrechnung für den letzten Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahres.
 Der Lohnsteuer-Jahresausgleich darf nicht durchgeführt werden, wenn z. B.
 �� der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr nach den Steuerklassen 5 oder 6
 oder
 �� für einen Teil des Ausgleichsjahres nach den Steuerklassen 2, 3, 4, 5 oder 6 zu besteuern war.
 �� für den Arbeitnehmer bei der Berechnung der Lohnsteuer ein Frei- oder Hinzu-rechnungsbetrag berücksichtigt wurde.
 �� der Arbeitnehmer nicht das ganze Jahr beschäftigt und keine Lohnsteuerbescheinigung(en) aus dem vorigen Arbeitsverhältnis(sen) im gleichen Kalenderjahr vorgelegt hat (Vortrag von Vorarbeitergeber-Werten im Lohnkonto fehlt).
 �� wegen einer Unterbrechung ein „U“ im Lohnkonto eingetragen wurde.
 �� der Arbeitnehmer beantragt, dass kein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber durchgeführt werden soll.
 �� Einmalbezüge nach der Vereinfachungsregel (Großbuchstabe „S“) hochgerech-net wurden.
 �� Teilbeträge der Versorgungspauschale nicht ganzjährig berücksichtigt wurden (§ 42b Abs. 1 S. 4 Nr. 5 EStG).
 �� das Faktorverfahren angewendet wurde (§ 42b Abs. 1 S. 4 Nr. 3b EStG).
 �� Der/Die Arbeitnehmer/in während des Jahres
 – Kurzarbeitergeld oder Saison-Kug,
 – Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld,
 – Verdienstausfallentschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,
 – steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge nach dem Altersteilzeitge-setz oder
 – Einkünfte nach dem Doppelbesteuerungsabkommen oder des Auslandstätig-keitserlasses
 erhalten hat.
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 Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag
 Wird für den Arbeitnehmer ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durchgeführt, erfolgt auch ein Ausgleich der Kirchensteuer sowie des Solidaritätszuschlages.
 War ein Arbeitnehmer während des Jahres nur teilweise kirchensteuerfrei, wird kein Ausgleich der Kirchensteuer durchgeführt.
 DATEV-Lösung
 Aktivieren Sie den Lohnsteuer-Jahresausgleich über Mandantendaten | Steuer | Berechnung, in der Gruppe Angaben LSt-/KiSt-Jahresausgleich im Dezember mit dem Schaltknopf LSt-Jah-resausgleich (nur Erstattung).
 �� Die Eingabe ist spätestens zur Abrechnung für Dezember vorzunehmen.
 �� Die Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs erfolgt mit der Dezember-Abrechnung.
 �� Der Lohnsteuer-Jahresausgleich wird automatisch bei allen Arbeitnehmern, soweit zulässig, durchgeführt.
 �� Die Berechnung der Steuer erfolgt immer auf Basis der bei der Dezember-Abrechnung gespeicherten und für den Lohnsteuer-Jahresausgleich zulässigen Steuerklasse, der Konfession und der Kinderfreibeträge.
 �� Folgende Besonderheiten können für einzelne Arbeitnehmer unter Mitarbeiter-Stammdaten | Steuer | Besonderheiten in der Gruppe Angaben zum Lohnsteuer- /Kirchensteuer –Jahresausgleich im Dezember (LStJA) gewählt bzw. erfasst werden:
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 �� Kein Lohnsteuer-Jahresausgleich
 Soll auf Verlangen des Arbeitnehmers kein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch-geführt werden, markieren Sie den Schaltknopf kein Lohnsteuer-Jahresausgleich.
 �� Wie Mandanteneinstellung in LStJA
 �� Lohnsteuer-Jahresausgleich zu Gunsten des Arbeitgebers bei Nettolohn
 Die ggf. zu viel bezahlte Lohnsteuer bei Nettolohnvereinbarung soll an den Arbeitgeber erstattet werden. Markieren Sie dafür den Schaltknopf Lohnsteuer-Jahresausgleich zu Gunsten des Arbeitgebers bei Nettolohn.
 Verarbeitungsprotokoll mit der Dezember-Abrechnung
 Sie werden mit dem Verarbeitungsprotokoll informiert, wenn für den Arbeitneh-mer ein Lohnsteuerjahresausgleich durchgeführt wurde bzw. nicht durchgeführt werden konnte.
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1014099, Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber - Hinter-grund
 Dokument 5303324, Lohnsteuer-Beispiele für Lohn und Gehalt
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 1.5 ElsterLohn I (Lohnsteuerbescheinigung)
 Arbeitgeber mit maschineller Lohnabrechnung sind verpflichtet, die Lohnsteuer-bescheinigungsdaten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an die Finanzver-waltung zu übermitteln.
 Gesetzliche Grundlagen
 § 39d Abs. 3 EStG
 § 41b EStG R 41b LStR
 BMF-Scheiben vom 22.08.2011 – IV C 5 –S 2378/11/10002
 BMF-Schreiben vom 04.09.2013 - IV C 5 - S 2378/12/10001
 Fachliche Grundlagen
 Mit ElsterLohn als Bestandteil von ELSTER (= Elektronische Steuererklärung) wur-de eine einheitliche Lösung für die Entgegennahme, Speicherung und Verteilung von steuerrelevanten Daten aller Art (vollelektronische Steuererklärung) – begin-nend mit den Daten der Lohnsteuerbescheinigung – geschaffen.
 Die Lohnsteuerbescheinigungen sind ausschließlich elektronisch zu übermitteln.
 Ausgenommen sind Arbeitgeber, die ausschließlich geringfügig beschäftigte Ar-beitnehmer im Privathaushalt beschäftigen (§ 41b Abs. 4 EStG).
 Als Beleg (Protokoll) der an die Finanzverwaltung übermittelten Daten erhalten Sie einen Ausdruck der Daten auf „Normalpapier“ (DIN A4).
 Die Datenübermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
 �� erfolgt direkt an die von den Finanzbehörden bestimmte Übermittlungsstelle (Clearingstelle).
 �� muss spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres erfolgen.
 �� muss die Steuernummer des Arbeitgebers enthalten.
 �� kann nur nach erfolgter Authentifizierung erfolgen.
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 Steuer-ID (steuerliche Identifikationsnummer)
 Zur Datenübermittlung der Lohnsteuerbescheinigung ist u. a. die Steuer-ID des Arbeitnehmers zwingend notwendig. Liegt dem Arbeitgeber keine Steuer-ID vor, kann die Datenübermittlung – nach wie vor – mit der eTIN (elektronische Transfer-Identifikationsnummer) erfolgen. Die eTIN wird automatisch aus Name, Vorname und Geburtsdatum des Arbeitnehmers gebildet.
 Besonderheit bei nicht meldepflichtigen Arbeitnehmern
 (im Ausland lebende und unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichti-ge Arbeitnehmer)
 Wenn keine Steuer-ID für diese Arbeitnehmer vorliegt, z. B. wegen eines früheren Wohnsitzes im Inland, ist die Zuteilung einer Steuer-ID später – voraussichtlich 2014 – vorgesehen. Für das Lohnsteuerabzugsverfahren wird bis zu diesem Zeit-punkt weiterhin eine Lohnsteuerabzugsbescheinigung (Aussteller: Betriebsstät-tenfinanzamt) benötigt. Für die Datenübermittlung der Lohnsteuerbescheinigung wird weiterhin die eTIN verwendet.
 Transferticket
 Bei korrekter Datenübermittlung der Lohnsteuerbescheinigung wird als „Quittung“ für die korrekte Übermittlung das so genannte Transferticket erstellt. Das Transfer-ticket muss in der Lohnsteuerbescheinigung nicht zwingend ausgewiesen werden.
 Lohnsteuerbescheinigungen, die von DATEV erstellt werden, enthalten kein Trans-ferticket. Die Datenübermittlung erfolgt im Rechenzentrum in der Nacht nach der jeweiligen Verarbeitung. Erst danach wird das Transferticket erstellt. Zum Zeit-punkt der Erstellung der Lohnabrechnung und deren Auswertungen ist das Trans-ferticket noch nicht bekannt und kann deshalb bei Nachfragen an das Finanzamt nicht genannt werden.
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 Lohnsteuerbescheinigung 2014 - Änderungen , Neuerungen, Ergänzungen
 Zeile 2 Ergänzung um Großbuchstabe „M“. „M“ ist grundsätzlich einzutragen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich oder wäh-rend einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine nach § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewerten-de Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. Die Eintragung hat unabhängig davon zu erfolgen, ob die Besteuerung der Mahlzeit nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG unterbleibt, der Arbeitgeber die Mahlzeit individuell oder nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal besteuert hat.
 (Ausführungen siehe Einführungsschreiben zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ab 1. Januar 2014)
 Zeilen 17 und 18
 Die bisherigen Begrifflichkeiten „regelmäßige Arbeitsstätte“ und „Arbeitsstätte“ wurden ersetzt durch „erste Tätigkeitsstätte“.
 Zeile 20 Es sind nur die nach § 3 Nr. 13 und 16 EStG steuerfrei gezahlten Beträge zu bescheinigen (Ziff. I 12. des Ausstellungsschreibens).
 Die bisherigen Ausführungen zur Bescheinigung der steuerfrei gezahlten Vergütungen für Verpflegungen wurden völlig überar-beitet. Es erfolgte eine Klarstellung, dass die steuerfreie Vergü-tung für Verpflegung nicht zwingend in Zeile 20 zu bescheini-gen ist, wenn das Betriebsstätten-Finanzamt für den Arbeitgeber eine andere Aufzeichnung als im Lohnkonto zugelassen hat (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 S. 2 LStDV).
 Zeile 22a und 23a
 Minijobs: Die Bescheinigungspflichten wurden aufgrund der grundsätzlichen RV-Pflicht mit Befreiungsoption angepasst (vor dem 01.01.2013: RV-Pflicht nur, wenn auf die bis dahin grds. bestehende RV-Freiheit verzichtet wurde) - Ziff. I. 13a des Aus-stellungsschreibens.
 Zeile 25 und 26
 Klarstellung, dass die vom Arbeitnehmer allein zu tragenden Beiträge aus bestimmten Versorgungsbezügen zur gesetzlichen KV/PV (z.B. bei Werksrentnern) zu bescheinigen sind, wenn die Beiträge vom Arbeitgeber abgeführt werden (sog. Firmenzahler) - Absatz in Ziff. I 13c des Ausstellungsschreibens.
 Zeile 22 bis 27
 Zur Bescheinigung von Beiträgen im Zusammenhang mit steu-erfreiem Arbeitslohn wurde klargestellt, dass die Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Anteile auf steuerfreien Arbeitslohn bei Pflicht-versicherten nicht zu bescheinigen sind.
 Im Gegensatz dazu sind Zuschüsse und Beiträge für freiwillig und privat Versicherte auf steuerfreien Arbeitslohn in voller Höhe in Zeile 24 – 26 zu bescheinigen. (Ziff. I. 13e des Ausstellungs-schreibens).

Page 37
						

35
 1 Abrechnungsjahr 2013
 Zeile 28 Minijobs: Klarstellung, dass bei individuell versteuerten Mini-jobs, für die kein Arbeitnehmer-Anteil zur Krankenversicherung anfällt, die Mindestvorsorgepauschale anzusetzen und zu be-scheinigen ist, nicht nur bei individuell versteuerten Praktikan-ten, Schülern und Studenten ohne Arbeitnehmer-Anteil zur KV (Ziff. I. 13f des Ausstellungsschreibens).
 Besonderheit bei nicht meldepflichtigen Arbeitnehmern
 Ein Ausdruck der Besonderen Lohnsteuerbescheinigung wurde für 2014 nicht mehr bekannt gemacht.
 Auf Anforderung wird dem Arbeitgeber der Vordruck der Besonderen Lohnsteu-erbescheinigung kostenlos vom Finanzamt zur Verfügung gestellt (Ausstellungs-schreiben vom 28.08.2013, Ziff. II).
 Eine Besondere Lohnsteuerbescheinigung kann von Arbeitgebern ausgestellt wer-den, wenn das Betriebsstätten-Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten (Rz 113 -122 im BMF-Anwendungsschreiben zu ELStAM vom 07.08.13) zugelassen hat, dass sie nicht am ELStAM-Abrufverfahren teilnehmen (§ 39e Abs. 7, 41b Abs. 1 S. 4 bis 6 EStG).
 Ã Hinweis zu ausländischen Sozialversicherungsträgern und Versiche-rungsunternehmen:
 �� Arbeitgeberzuschüsse an ausländische Sozialversicherungsträger sowie Versicherungsunternehmen sind ebenfalls zu bescheinigen.
 �� Werden von den ausländischen Sozialversicherungsträgern Globalbeiträ-ge erhoben, sind die Zuschüsse aufzuteilen. Der auf die Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung entfallende Teilbetrag ist in Zeile 24 zu bescheinigen.
 Für die Aufteilung der staatenbezogenen Prozentsätze für 2014 erfolgt die Bekannt-gabe durch ein gesondertes BMF-Schreiben (Aufteilung für 2013 BMF-Schreiben vom 29.10.2012 – IV C 3 – S 2221/09/10013 :001)
 Ç Notizen
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 DATEV-Lösung
 Datenübermittlung Lohnsteuerbescheinigung
 Die Datenübermittlung der Lohnsteuerbescheinigung ist automatisch vorbelegt.Mandantendaten | Steuer | Berechnung
 Kuvertierung und Auftragsversand an Arbeitnehmer
 Die Lohnsteuerbescheinigung können Sie im Rechenzentrum drucken und kuver-tieren lassen. Für die Kuvertierung und den Druck hinterlegen Sie den gewünschten Ausgabeort in der Spalte RZ-Kuvert. für die Auswertung „DÜ-Prot. LSt-Bescheinig.“.
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1020649, Datenübermittlung Lohnsteuerbescheinigung Übersicht
 Dokument 5300374, Lohnsteuerbescheinigung
 Dokument 5234149, Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen 2013
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 1.6 Berufsgenossenschaft – Jahresmeldung
 Gesetzliche Grundlagen
 § 165 Abs. 1 SGB VII
 § 28a Abs. 3 S. 2 SGB IV
 § 152 SGB VII
 Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG)
 Fachliche Grundlagen
 Allgemeines
 Mit dem zweiten Mittelstandsentlastungsgesetz wurde in 2007 festgelegt, dass die Betriebsprüfung zur Unfallversicherung von den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ab 2010 auf die Rentenversicherung übergeht.
 Die Daten zur Unfallversicherung werden deshalb von der Rentenversicherung ar-beitnehmerbezogen verarbeitet und geprüft, analog aller anderen Daten (Meldung zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung).
 Der Lohnnachweis ist jedoch derzeit weiterhin zu erstellen. Die Berechnung der Umlage nach § 152 SGB VII erfolgt – wie bisher – auf Basis der erstellten Lohnnach-weise.
 Für die Berufsgenossenschaften, die nicht an der Datenübermittlung der Lohn-nachweise teilnehmen, erstellen Sie weiterhin Ihre Lohnnachweise in Papierform.
 Der Lohnnachweis entfällt voraussichtlich erst für 2016.
 Bitte beachten Sie:
 Nur, wenn die UV-Daten korrekt hinterlegt sind, können DEÜV-Meldungen durch-geführt werden.
 Ã Hinweis: Damit rückwirkende Änderungen im Bereich der Berufsgenos-senschaften wirksam werden, müssen Dateneingaben auch rückwirkend ab dem betreffenden Gültigkeitsmonat erfasst werden. Die Erfassungen lösen Nachberechnungen aus.
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 DATEV-Lösung
 Einrichtung zur Jahresmeldung der Berufsgenossenschaft
 Mandantendaten I Sozialversicherung I Unfallversicherung
 Folgende Berufsgenossenschaften nehmen an der Datenübermittlung des Lohn-nachweises teil:.
 BG_Nr. Bezeichnung
 10 Elektro, Textil und Feinmechanik (ehemals Feinmechanik und Elektrotechnik)
 29 Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) - Großhandel
 30 Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) - Einzelhandel
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 BG_Nr. Bezeichnung
 31 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
 36 Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
 Bei Berufsgenossenschaften, die nicht an der Datenübermittlung teilnehmen, die-nen die Auswertungen zur Unterstützung für die Erstellung des Lohnnachweises.
 In den Personaldaten werden die Mandanten-Eingaben automatisch berücksichtigt. Nur bei Abweichungen sind Eingaben notwendig.
 Diese können auch direkt aus der Erfassung in den Mandantendaten über die Schaltfläche Erfassungshilfe Mitarbeiter aufgerufen werden.
 Bei abweichender wöchentlicher Arbeitszeit sind weitere Eingaben unter Personalda-ten I Arbeitszeiten I Regelmäßige Arbeitszeit notwendig.
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1021304, Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG): DEÜV-Meldungen mit Daten zur Unfallversicherung (Lohn und Gehalt
 Dokument 1011662, Aktuelle Informationen zu gesetzlichen Änderungen
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 1.7 DEÜV
 1.7.1 Jahresmeldung
 Gesetzliche Grundlagen
 �� §§ 28a bis 28c, 111 SGB IV (Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung)
 �� §§ 190 ff. SGB VI (Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung)
 �� Verordnung über die Erfassung und Übermittlung von Daten für die Träger der Sozialversicherung (Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung – DEÜV)
 �� Gemeinsame Grundsätze der Spitzenverbände der SV-Träger nach § 22 DEÜV
 �� Gemeinsames Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur KV, PV, RV und AV“ vom 15.07.1998 in der jeweils aktuellen Fassung (derzeitiger Stand 10.05.2007)
 �� BUK-Neuorganisationsgesetz (BUK-NOG) vo 27.06.2013
 Fachliche Grundlagen
 Eine Jahresmeldung (§ 10 DEÜV) ist für alle Arbeitnehmer (auch für geringfügig entlohnt Beschäftigte und kurzfristig Beschäftigte) zu erstellen, die
 �� in einem Versicherungszweig sozialversicherungspflichtig gemeldet wurden,
 �� über den Jahreswechsel beschäftigt sind und
 �� für die keine andere Meldung erfolgen muss, z. B. wegen Unterbrechung oder Krankenkassenwechsel.
 Die Meldung ist vom Arbeitgeber zum 31.12. auszustellen und bei der zuständigen Krankenkasse spätestens bis zum 15.02. des folgenden Jahres einzureichen. Als Grund der Abgabe ist der Meldeschlüssel 50 (Jahresmeldung) einzutragen. Be-schäftigungszeiten und Entgelte, die bereits z. B. wegen Unterbrechung gemeldet wurden, dürfen nicht nochmals gemeldet werden.
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 DATEV-Lösung
 Erstellung der DEÜV-Meldungen
 Wählen Sie für die Teilnahme an der DEÜV unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Angaben in der Gruppe DEÜV den Eintrag Voll-DEÜV gültig ab 01/JJJJ.
 Erstellung der DEÜV-Jahresmeldung
 �� Bisheriges Verfahren Die DEÜV-Jahresmeldungen wurden bisher mit der Lohnarbrechung März des Fol-gejahres automatisch erzeugt und über den Menüpunkt Mandant | Daten senden direkt über das Rechenzentrum an die Annahmestelle der Krankenkassen übermittelt.
 �� Neues Verfahren Aufgrund der vorgezogenen Abgabe zum 15.02., erfolgen die DEÜV-Jahresmel-dungen für 2013 und zukünftig automatisch mit der Lohnabrechung Januar des Folgejahres.
 Das Verfahren der Datenübermittlung über den Menüpunkt Mandant | Daten senden bleibt weiterhin bestehen.
 Die DEÜV-Jahresmeldungen werden aufgrund des BUK-NOG mit der Januar-Ab-rechnung des Folgejahres erzeugt und direkt an die Annahmestellen der Kranken-kassen übermittelt.
 Zusätzlich haben Sie mit dem neuen Kontrollkästchen DEÜV-Jahresmeldungen abweichend im Dezember des Meldejahres erzeugen unter Extras | Einstellungen die Möglichkeit, die DEÜV-Jahresmeldung bereits mit der Dezember-Abrechnung des laufenden Jahres zu erstellen.
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 Mit dem BUK-Neuorganisationsgesetz (BUK-NOG) müssen die DEÜV-Jahresmel-dungen spätestens bis 15. Februar an die Krankenkassen übermittelt werden. Da die Abgabefrist vor dem Ende der Märzklausel liegt, werden die einmalig gezahlten Arbeitsentgelte, die nach der erstellten DEÜV-Jahresmeldung abgerechnet werden, nicht mehr berücksichtigt. In diesem Fall muss eine Sondermeldung mit dem Meldegrund 54 erstellt werden.
 �� Auswertungen
 Die Auswertungseinträge DEÜV Jahresmeldungen und Vorab-SV-Nachweis (DEÜV) bzw. SV-Nachweis DEÜV werden sowohl im Abrechnungsmonat als auch im Dezember des Vorjahres eingestellt.
 Die Auswertungen stehen Ihnen unter Auswertungen | Mandantenauswertungen zur Verfü-gung.
 �� Korrektur fehlerhafter Datensätze (z. B. fehlerhafter Versicherungsnummer)
 Fehlerhafte Datensätze, z. B. bei fehlender oder fehlerhafter Versicherungsnummer können nicht gemeldet werden. Wird die Sozialversicherungsnummer nachgemel-det, können Sie über die Nachberechnung fehlende Jahresmeldungen zur DEÜV nochmals erstellen lassen. Nachberechnungen für das Vorjahr lösen bei veränder-ten SV-Werten ebenfalls eine korrigierte Jahresmeldung aus.
 Kuvertierung der DEÜV-Meldungen: Die DEÜV-Meldungen können Sie im Rechenzentrum drucken und kuvertieren lassen. Für die Kuvertierung und den Druck hinterlegen Sie den gewünschten Ausgabeort und die Kuvertie-rung bei der Auswertung SV-Nachweis (DEÜV).
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1032508 – DEÜV - Datenübermittlung gemäß DEÜV – Übersicht
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 Ç Notizen
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 1.7.2 Märzklausel
 Gesetzliche Grundlagen
 § 23a SGB IV
 Fachliche Grundlagen
 Einmalbezüge, die in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. gezahlt werden, sind dem letz-ten Entgeltabrechnungszeitraum des vergangenen Jahres zuzuordnen, wenn sie vom Arbeitgeber in diesem Entgeltzeitraum gezahlt werden und zusammen mit dem für das laufende Kalenderjahr festgestellten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt die anteilige Jahresbeitragsbemessungsgrenze übersteigen.
 Beispiel:
 Ein Arbeitnehmer mit einem monatlichen Gehalt von 3.200,00 EUR ist in allen So-zialversicherungszweigen pflichtig und erhält im Februar 2014 eine Einmalzahlung von 2.000,00 EUR.
 Krankenversicherung/Pflegeversicherung
 KV/PV-BBG – anteilige tägliche Höchstgrenze
 60 SV-Tage x 135,00 EUR 8.100,00 EUR
 Sozialversicherungs-Brutto Ist (ohne Einmalzahlung) 6.400,00 EUR
 Differenz (8.100,00 EUR ./. 6.400,00 EUR) 1.700,00 EUR
 Einmalzahlung 2.000,00 EUR
 Ergebnis:
 Da die Einmalzahlung größer ist als die Differenz, wird die Einmalzahlung dem Vorjahr zugeordnet.
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 Renten- und Arbeitslosenversicherung (alte Bundesländer)
 RV/AV-BBG – anteilige tägliche Höchstgrenze
 60 SV-Tage x 198,33 EUR 11.899,80 EUR
 Sozialversicherungs-Brutto Ist (ohne Einmalzahlung) 6.400,00 EUR
 Differenz (11.899,80 EUR ./. 6.400,00 EUR) 5.499,80 EUR
 Einmalzahlung 2.000,00 EUR
 Ergebnis:
 Obwohl die Einmalzahlung kleiner ist als die Differenz, wird die Einmalzahlung dennoch dem Vorjahr zugeordnet. Grund: Der Arbeitnehmer ist krankenversiche-rungspflichtig und die anteilige Bemessungsgrenze zur Krankenversicherung wird überschritten.
 Hatte der Arbeitnehmer aus unserem Beispiel im vorangegangenen Kalenderjahr 2013 ein meldepflichtiges Entgelt in Höhe von z. B. 38.400,00 EUR, so muss das zu meldende Entgelt um 2.000,00 EUR erhöht werden. Die Einmalzahlung unterliegt den SV-Prozentsätzen des Vorjahrs, das monatliche Entgelt den SV-Prozentsätzen des laufenden Kalenderjahrs.
 Märzklausel und freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer
 Bei freiwillig krankenversicherten Arbeitnehmern ist für die Beurteilung, ob ein einmalig gezahltes Arbeitsentgelt dem Vorjahr zuzurechnen ist, die anteilige Jah-resbeitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung maßgebend.
 DATEV-Lösung
 Wurde das Vorjahr komplett über das DATEV-Programm abgerechnet, wird eine Einmalzahlung im 1. Quartal bei Überschreitung der Bemessungsgrenzen vom Programm automatisch dem Vorjahr zugeordnet, wenn für die Abrechnung der Einmalzahlung eine Stammlohnart verwendet wird, die in der Steuer- und SV-Be-handlung mit dem Schlüssel SV-pflichtig (Einmalbezug) versehen ist.
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1032143 – Märzklausel bei Umstieg auf Lohn und Gehalt
 Dokument 1032506 – Märzklausel
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 1.7.3 DEÜV-Meldung Systemwechsel
 DATEV-Lösung
 �� Bei Neubeginn der Abrechnung über DATEV bzw.
 �� bei Ende der Lohnabrechnung über das Programm Lohn und Gehalt
 ist für die korrekte Meldung zur DEÜV das entsprechende Beginn- bzw. Enddatum der Abrechnung unter Abrechnung | Wechsel Entgeltabrechnungssystem; Anmeldung bzw. Abmel-dung durchzuführen.
 Mit der ersten Abrechnung über DATEV
 �� Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmeldung wegen Beginn der Abrechnung und erfassen Sie im Feld Neuer Abrechnungsmonat der Anmeldung den ersten Abrechnungs-monat in Lohn und Gehalt,
 �� es wird eine Anmeldung mit Meldegrund 13 (Anmeldung sonstige Gründe, u. a. Wechsel des Entgeltabrechnungssystems) erstellt.
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 Mit der letzten Abrechnung über DATEV
 �� aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abmeldung wegen Ende der Abrechnung und erfassen Sie im Feld Neuer Abrechnungsmonat der Abmeldung den letzten Abrechnungsmonat,
 �� es wird eine Abmeldung mit Meldegrund 36 (Abmeldung wegen Wechsel des Entgeltabrechnungssystems) erstellt.
 Der Systemwechsel (Meldegrund 36) im Dezember ersetzt die Jahresmeldung. Die Meldung für das vergangene Jahr wird sofort erstellt. In diesem Fall ist die Januar-Abrechnung nicht mehr erforderlich
 Ã Hinweis: Beachten Sie, dass bei unterjährigem Systemwechsel Lohnkonto-vorträge zu erfassen sind.
 Ihnen steht unter Auswertungen | Mandantenauswertungen folgende Auswertung zur Verfügung:
 �� DEÜV Systemwechselmeldung
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 5300367 – Lohnkonto
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 1.7.4 Übersicht DEÜV-Meldegründe
 Hier finden Sie eine Übersicht der möglichen DEÜV-Meldegründe zum Jahreswechsel:
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1032508 – Datenübermittlung gemäß DEÜV - Übersicht
 Ç Notizen
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 1.8 SEPA in der Personalwirtschaft
 SEPA (oder auch SEuroPA: Single Euro Payments Area) steht für einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem es keine Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Zahlungen mehr gibt.
 Dadurch können bargeldlose Zahlungen auch über die Ländergrenzen hinweg so einfach und bequem getätigt werden wie im Inland.
 Sowohl Kartenzahlungen, Überweisungen als auch Lastschriften werden über das SEPA-Verfahren abgewickelt. Die Zahlungen im SEPA-Format können nur in der Währung Euro ausgeführt werden.
 Der Umstieg auf die SEPA-Verfahren ist ab Februar 2014 verpflichtend!
 Gesetzliche Grundlagen
 Gesetz zur Begleitung der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der tech- nischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (SEPA- Begleitgesetz)
 1.8.1 Umstellung der Bankverbindungen
 Die Kontonummern und Bankleitzahlen sind auf IBAN und BIC umzustellen.
 �� IBAN
 ersetzt die Kontonummer. Die International Bank Account Number, kurz IBAN genannt, ist eine standardisierte Nummer. Diese definiert eindeutig jedes Girokonto in den teilnehmenden SEPA- Ländern. Die IBAN kann maximal bis zu 34 Stellen umfassen.
 �� BIC
 (Bank Identifier Code) ist eine international gültige Bankleitzahl. Da der BIC von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunica-tion) vergeben wird, bezeichnet man ihn oftmals auch als SWIFT-Code.
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 DATEV-Lösung
 Die Umstellung der Bankverbindung auf IBAN und BIC erfolgt sowohl in den Per- sonaldaten als auch in den Mandantendaten über den SEPA DATEV IBAN-Assisten- ten. Dieser befindet sich im Ordner Brennpunkte
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 1.8.2 Zahlungsprozesse der Lohnabrechnung im Überblick
 Die Einführung des SEPA-Verfahren kann dazu führen, dass einzelne Zahlungs- prozesse nicht mehr unterstützt werden und hier Handlungsbedarf besteht. Daher ist es notwendig, die Zahlungsprozesse im Lohn bei den einzelnen Mandanten zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
 Ist-Stand Handlungsbedarf Alternativen
 Sammelüberweisung auf Papier
 JA Einzelüberweisung Papier über das Programm ZV drucken
 Übermittlung im RZ mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal
 Bereitstellung im RZ für ZV/Bank online
 Erstellung am PC ( Überga-be an ZV oder Datei-Export)
 Sammelüberweisungs- verfahren mit Datenüber- mittlung und Freigabe mit Begleitzettel (Papier)
 JA
 wenn Banken das Verfahren kündigen
 Übermittlung im RZ mit Freigabe über Bankportal
 Bereitstellung im RZ für ZV/Bank online
 Erstellung am PC (Überga-be an ZV oder Datei-Export)
 NEIN
 Datenträgeraustausch- Verfahren mit Begleit-zettel an Bank
 JA
 Banken nehmen keine Disketten etc.
 Übermittlung im RZ mit Freigabe über Bankportal
 Bereitstellung im RZ für ZV/Bank online
 Erstellung am PC (Überga-be an ZV oder Datei-Export)
 Datenträgeraustausch-Verfahren ohne Begleit-zettel an Mandanten
 NEIN
 Die Freigabe über den Zahlungsverkehr, Bank online oder das Online-Portal der Bank erfolgt entweder über EBICS oder über HBCI (PIN und TAN).
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1070502 – SEPA in der Personalwirtschaft
 Dokument 1034302 – Elektronischer Übertragungswege – Übersicht und technische Voraussetzungen
 Dokument 1080325 – SEPA DATV IBAN-Assistent in der Personalwirtschaft
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 Ç Notizen
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 2 Abrechnungsjahr 2014
 2.1 SEPA in der Personalwirtschaft – Umstellung der Zahlungsarten auf SEPA
 2.2 BEA – Bescheinigungen elektronisch annehmen
 2.3 Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung 2014
 2.4 Freiwillig- und privat krankenversicherte Arbeitnehmer
 2.5 AAG – Aufwendungsausgleichsgesetz
 2.6 Geringfügig entlohnt Beschäftigte und Gleitzone
 2.7 Reisekostenreform 2014
 2.8 Was kommt noch? – Gesetzliche und/oder geplante Neuerungen in der Lohnabrechnung (Stand 23.10.2013)
 2.9 DATEV Schwerbehindertenabgabe
 2.10 Weitere Neuerungen in Lohn und Gehalt 9.7/9.8
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 2.1 SEPA in der Personalwirtschaft – Umstellung der Zahlungsarten auf SEPA
 Nachdem in den Mandanten- und Personaldaten alle Bankverbindungen erfolg-reich auf IBAN und BIC umgestellt worden sind, müssen jetzt die Zahlungsarten angepasst werden.
 Zeitpunkt für Umstellung der Zahlungsarten auf SEPA
 Á Achtung: Für alle Überweisungen, die aus der Januarabrechnung resultieren, aber erst im Februar ausgeführt werden (z. B. die Überweisung an das Finanzamt) muss die Umstellung der Zahlungsarten spätestens mit der Januarabrechnung erfolgen!
 DATEV-Lösung
 Für die Umstellung der Zahlungsarten auf SEPA steht Ihnen mit der Lohn und Gehalt Programmversion 9.7/9.8 im Ordner Brennpunkte der SEPA Umstellungsassistent Überweisungen zur Verfügung.
 Durch die Installation der neuen Programmversionen werden unter Mandantendaten | Bankverbindung Registerkarte Zahlungserstellung automatisch Anpassungen vorgenommen.
 Programm-Maske bis zur Version 9.66
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 Programm-Maske ab der Version 9.7/9.8
 Durch die Progamminstallation erfolgt keine Umstellung auf SEPA, sondern es muss der SEPA Umstellungsassistent Überweisungen über den Ordner Brennpunkte gestar-tet werden.
 Der Start des Assistenten erfolgt über die Schaltfläche .
 Es werden alle in den Stammdaten des Mandanten und der Mitarbeiter hinterlegten Zahlungsarten für SEPA umgestellt.
 Der Übermittlungsweg ist entsprechend der Einstellungen in den Mandantendaten bereits vorbelegt.
 Nur bei Änderungen ist eine Eingabe notwendig.
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 Folgende Übermittlungswege sind möglich:
 �� Übermittlung SEPA-Überweisung ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel/Bank-portal
 �� Bereitstellung im RZ für Zahlungsverkehr/Bank online
 �� Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei-Export)
 Der SEPA-Umstellungsassistent besteht immer aus zwei Schritten und je nach Übermittlungsweg ändert sich im 2. Schritt die Bildschirmmaske.
 �� Übermittlungsweg: Übermittlung SEPA-Überweisung ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel/Bankportal
 Schritt 1 von 2
 Darüber hinaus kann der gesonderte Ausdruck der IBAN für Lohn- und Ge-haltszahlungen und der Hinweis auf der Lohnabrechnung unterdrückt werden. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
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 Schritt 2 von 2
 Über die Schaltfläche wird die Umstellung abgeschlossen.
 Im Ordner Brennpunkte wird automatisch das Kontrollkästchen SEPA-Umstellung wurde durchgeführt aktiviert. Die Umstellung ist damit abgeschlossen
 Ergebnis:
 Nach der Umstellung sind unter Mandantendaten | Bankverbindung in der Registerkar-te Zahlungserstellung die Zahlungsarten auf SEPA umgestellt.
 In den Mitarbeiter-Stammdaten | Personaldaten in der Registerkarte Zahlungsweise erfolgt ebenfalls die Umstellung auf SEPA.
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 �� Übermittlungsweg: Bereitstellung im RZ für Zahlungsverkehr/Bank Online
 Schritt 1 von 2
 Im ersten Schritt wird der entsprechende Übermittlungsweg eingestellt.
 Schritt 2 von 2
 Ergebnis:
 Mandantendaten
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 �� Übermittlungsweg: Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei-Export)
 Schritt 1 von 2
 Im erster Schritt wird der entsprechende Übermittlungsweg eingestellt.
 Schritt 2 von 2
 Ergebnis:
 Mandantendaten
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 Ã Hinweis: Für Zahlungsaufträge, die nach dem 01.02.2014 erstellt oder an die Bank übermittelt werden, jedoch noch nicht mit SEPA-konform sind, wird ein entsprechender Hinweis ausgebeben. Die Zahlungsaufträge werden aber trotzdem erstellt.
 Neuanlage eines Mandanten
 Bei einer Neuanlage eines Mandanten, wird dieser durch den Haken Zahlungen in SEPA durchführen auf SEPA umgestellt. Dies ist aber nur bis Februar 2014 von Bedeutung.
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1070502 SEPA in der Personalwirtschaf
 Dokument 1034302 Elektronische Übertragungswege – Übersicht und Technische Voraussetzungen
 Dokument 1070613 SEPA-Umstellungsassistent – Vorgehen in Lohn und Gehalt classic/comfort/compakt
 Ç Notizen
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 2.2 BEA – Bescheinigungen elektronisch annehmen
 Aufgrund der Abschaffung der elektronsichen Entgeltnachweise (ELENA) wurde auf Anregung des Bundesministeriums für Wirtschaft und des Bundesministeri-ums für Arbeit und Soziales von der Bundesagentur für Arbeit ein Konzept erar-beitet, wie die bestehende Infrastruktur des ELENA-Verfahrens und das erworbene Know-how für ein einfacheres und unbürokratisches Meldeverfahren in der Sozial-versicherung genutzt werden kann.
 Inhaltlich geht es bei BEA um die Datenübermittlung für Arbeitsbescheinigungen und Nebeneinkünfte. Ziel ist die optionale Möglichkeit, Bescheinigungen elektro- nisch zu erstellen und direkt an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln. Die Entgegennahme der elektronischen Bescheinigungen markiert zudem den Einstieg der BA in weitere eGovernment-Anwendungen.
 Gesetzliche Grundlagen
 § 313a SGB III
 § 23c Abs.2a SGB IV
 BUK-Neuorganisationsgesetz
 Fachliche Grundlagen
 2.2.1 Was ist BEA?
 BEA: Bescheinigungen Elektronisch Annehmen
 �� Neues Datenübermittlungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA)
 �� Nachfolgeprojekt zum Elektronischen Entgeltnachweis (ELENA)
 �� Optionale Möglichkeit für Arbeitgeber, Bescheinigungen ab 01.01.2014 auch auf elektronischem Wege an die BA zu übermitteln
 �� Abgabe einer Papierbescheinigung bei der zuständigen Arbeitsagentur ist wei-terhin zugelassen
 �� Ziel der Bundesagentur für Arbeit ist die automatische Übernahme der elektro-nisch bescheinigten Daten in deren Fachverfahren
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 2.2.2 Welche Bescheinigungen umfasst BEA?
 Arbeitsbescheinigung (§ 312 SGB III)
 �� bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses
 �� für die Entscheidung über den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Übergangs-geld
 �� NEU: auf Verlangen des Arbeitnehmers oder der BA (anlassbezogene Meldung Rechtsänderung mit BUK-NOG)
 Bescheinigung über Nebeneinkommen (§ 313 SGB III)
 �� bei Beschäftigung von Personen, die folgende Leistungen beziehen:
 – Berufsausbildungsbeihilfe
 – Ausbildungsgeld
 – Arbeitslosengeld
 – Übergangsgeld
 Arbeitsbescheinigung für Zwecke des über- und zwischenstaatlichen Rechts (§ 312a SGB III)
 �� auf Verlangen der BA
 �� für die Entscheidung über einen Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit eines von der Verordnung erfassten Staates (Europäische Gemeinschaft)
 2.2.3 Was müssen Sie beachten?
 �� Arbeitgeber können der BA Bescheinigungen gem. §§ 312 bis 313 SGB III elekt-ronisch übermitteln (optionales Datenübermittlungsverfahren – keine Rechts-pflicht!)
 �� Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer in allgemeiner Form schriftlich auf das Widerspruchsrecht hinweisen
 �� Arbeitnehmer darf der elektronischen Übermittlung ohne Angabe von Grün-den widersprechen
 �� BA muss Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich über den Inhalt der erhaltenen Meldung informieren
 Was bedeutet das konkret für Sie in der Praxis?
 �� Der Arbeitgeber hat die Wahl, für die Arbeits- und/oder Nebeneinkommens-bescheinigung (§§ 312, 312a und 313 SGB III) weiterhin Papiervordrucke zu verwenden und dem Arbeitnehmer auszuhändigen oder alternativ die Daten elektronisch an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln. Dabei muss die Datenübermittlung durch ein systemgeprüftes Programm oder mittels einer maschinellen Ausfüllhilfe erfolgen.
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 �� Der Arbeitnehmer kann der elektronischen Übermittlung widersprechen. Auf dieses Widerspruchsrecht muss der Arbeitgeber vor der elektronischen Über-mittlung in allgemeiner Form schriftlich hinweisen (z. B. bei der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses).
 �� Erfolgt die Übermittlung elektronisch, muss die Bundesagentur für Arbeit dem Arbeitnehmer unverzüglich einen Ausdruck der übermittelten Daten zukom-men lassen.
 �� Als Übermittlungsstandard wird der sogenannte eXtra-Standard gesetzlich vorgegeben.
 �� Die Löschung nicht benötigter Daten regelt sich nach § 84 SGB X. Darüber hinaus ist ein Löschkonzept zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Arbeit.
 Ã Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, einen entsprechenden schriftlichen Hinweis zum Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers in den Arbeitsvertrag und Per-sonalfragebogen aufzunehmen.
 Ç Notizen
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 2.2.4 Wie gestaltet sich der Ablauf der Datenübermittlung?
 Ablauf am Beispiel der Arbeitsbescheinigung
 �� Arbeitnehmer meldet sich bei seiner zuständigen Arbeitsagentur arbeitslos.
 �� Zuständige Arbeitsagentur stellt Anforderung für Arbeitsbescheinigung.
 �� Arbeitnehmer erteilt Arbeitgeber den Auftrag, für ihn eine Arbeitsbescheini-gung zu erstellen.
 �� Kanzlei oder Unternehmen erstellen Lohnabrechnung mit Einstellungen der elektronischen Datenübermittlung (DATEV-Lösung).
 �� Datenübermittlung erfolgt automatisch über das DATEV-Rechenzentrum an die ITSG. Im Falle einer nicht korrekten Meldung erfolgt eine Rückmeldung durch die ITSG an das DATEV-Rechenzentrum. Ein generelles Rückmeldeverfahren ist derzeit nicht angedacht.
 �� Die ITSG meldet den vorgeschriebenen Datensatz an die neu eingerichtete An-nahmestelle der Bundesagentur für Arbeit.
 �� BA lässt dem Arbeitnehmer unverzüglich einen Ausdruck der übermittelten Daten zukommen.
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 2.2.5 Welche Daten werden gemeldet?
 Für die Datenübermittlung werden verschiedene Datensätze benötigt. In der Auf-stellung erhalten Sie einen Überblick, welche Datensätze für die unterschiedlichen Bescheinigungen notwendig sind:
 Datenbausteine für das BEA-Meldeverfahren
 Bescheinigungen Datenbaustein Inhalt
 Arbeitsbescheinigung
 EU-Arbeitsbescheinigung
 Bescheinigung über Nebeneinkommen
 DBNA Name
 DBAN Anschrift
 DBAG Arbeitgeber
 DBAB Abw. Beschäftigungsort Arbeitgeber
 DBSV Sozialversicherungsdaten
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 Datenbausteine für das BEA-Meldeverfahren
 Bescheinigungen Datenbaustein Inhalt
 Arbeitsbescheinigung
 DBSE Steuerliche Eckdaten
 DBAZ Arbeitszeit
 DBEN Entgeltdaten
 DBKE Kündigung/Entlassung
 DBHA Heimarbeiter
 Arbeitsbescheinigung
 EU-Arbeitsbescheinigung
 DBFZ Fehlzeiten
 EU-Arbeitsbescheinigung
 DBEZ Arbeitszeit EU
 DBEE Entgeltdaten EU
 DBKU Kündigung/Entlassung EU
 Bescheinigung über Nebeneinkommen
 DBNE Grunddaten Nebeneinkommen
 DBNB Nebenbeschäftigung Arbeitslose
 DBHN Heimarbeiter Nebeneinkommen
 Ç Notizen
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 DATEV-Lösung
 2.2.6 Aktivierung der Datenübermittlung
 Mit Installation der Jahreswechselversion Lohn und Gehalt 9.7/9.8 wird das Kont-rollkästchen „Teilnahme an der Datenübermittlung BEA nach § 23c Abs. 2a SGB IV unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten – Registerkarte Entgeltbescheinigun-gen automatisch aktiviert.
 2.2.7 Auswertungen
 Mit der Jahreswechselversion Lohn und Gehalt 9.7/9.8 stehen Ihnen neue Auswer-tungen zur Dokumentation der Datenübermittlung zur Verfügung.
 �� Mandantenauswertung
 DÜ-Protokoll der übermittelten bzw. zu übermittelnde Datensätze an die Bundes-agentur für Arbeit im Rahmen von BEA.
 �� Mitarbeiterauswertung
 DÜ-Protokoll für den einzelnen Arbeitnehmer.
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 Die Protokolle lehnen sich an die Formularvorlagen der Bundesagentur für Arbeit der Bescheinigungen
 �� Arbeitsbescheinigung gem. § 312 SBG III
 �� Bescheinigung über Nebeneinkommen gem. § 313 SGB III
 �� EU-Arbeitsbescheinigung § 312a SGB III
 an.
 DÜ-Protokoll Nebeneinkommen
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 2.2.8 BEA – Arbeitsbescheinigung
 �� Automatische Erzeugung im Austrittsmonat
 Möchten Sie die Arbeitsbescheinigungen automatisch beim Austritt eines Mit-arbeiters erzeugen lassen, aktivieren Sie unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Zeitraum das Kontrollkästchen Arbeitsbescheinigung im Austrittsmonat automatisch erzeugen.
 �� Manueller Anstoß der Meldungserstellung (analog EEL)
 Für die manuelle Erstellung einer Arbeitsbescheinigungen wählen Sie unter Mitarbeiter-Stammdaten den Menüpunkt Abrechnung | DÜ-Arbeitsbescheinigungen.
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 Was ist für die Erstellung der Arbeitsbescheinigung wichtig?
 �� Ergeben sich Änderungen werden diese mit der Folgeabrechnung berücksich-tigt und es wird automatisch eine Korrekturmeldung erstellt.
 �� Berücksichtigt werden die Abrechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre vor dem Austritt.
 – Steuerliche Eckdaten: ein Jahr
 – Entgeltdaten: zwei Jahre
 – Arbeitszeiten: dreieinhalb Jahre
 – SV-Daten Fehlzeiten: fünf Jahre
 �� Die Meldungserstellung ist beschränkt auf das aktuelle Beschäftigungsverhält-nis.
 �� Eine rückwirkende Berücksichtigung von Austritten findet bis zur Abrechnung Januar 2013 statt.
 Das Verfahren sieht keine Möglichkeit vor, eine abgegebene Meldung zu stornieren. Änderungen sind per Korrekturmeldung zu melden.
 Ã Hinweis: Sind die benötigten Daten für die Erstellung der Meldung nicht vollständig verfügbar (z. B. durch Systemwechsel), wird mit der Abrech-nung eine Fehlermeldung ausgegeben und die Datenübermittlung unter-drückt. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, die Meldung über das Programm Bescheinigungen zu erstellen.
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 Anpassungen der Erfassungsfelder für die Erstellung einer Arbeitsbescheini-gung
 �� Grund Arbeitszeitveränderung
 Unter Mitarbeiter-Stammdaten | Arbeitszeiten | Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten, Gruppe Zusatz-angaben zur regelmäßigen Arbeitszeit wird im Feld Grund für die Änderung der Wochenarbeitszeit folgender neuer Grund ergänzt:
 – Familienpflegezeit und Nachpflegephase nach dem Familienpflegezeitgesetz
 �� Zusatzangaben bei Pflegezeit
 Die neuen Felder unter Mitarbeiter-Stammdaten | Arbeitszeiten | Regelmäßige/Feste Arbeits-zeiten, Felder Zusatzangaben bei Pflegezeit sind bei Eingabe der Arbeitszeitänderung aufgrund von Pflegezeit oder Familienpflegezeit zu erfassen.
 �� Bezugszeitpunkt Kündigungsfrist
 Unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Kündigung/Entlassung werden im Feld Bezugszeitpunkt der Kündigungsfrist folgende neue Ausprägungen ergänzt:
 – zum Ende des Halbjahres
 – zum Jahresende
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 �� Abfindung
 Im Falle der Zahlung einer Abfindung sind die Informationen unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Kündigung/Entlassung, Registerkarte Zahlungen bei Austritt, Gruppe Abfindung zu erfassen
 �� Unwiderrufliche Freistelung
 Die Felder zur unwiderruflichen Freistellung unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäf-tigung | Kündigung/Entlassung Registerkarte Zahlungen bei Austritt werden nicht mehr benötigt und entfallen voraussichtlich mit der Jahreswechselversion Lohn und Gehalt 9.7/9.8
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 2.2.9 EU-Arbeitsbescheinigung
 Der Anstoß für die Meldungserstellung einer EU-Arbeitsbescheinigung kann nur manuell erfolgen (siehe Punk 2.2.8).
 Anpassungen der Erfassungsfelder für die Erstellung einer EU-Arbeitsbeschei-nigung
 �� Grund Arbeitszeitveränderung (siehe Arbeitsbescheinigung)
 �� Abfindung (siehe Arbeitsbescheinigung)
 �� Urlaubsabgeltung – nicht beanspruchte Urlaubstage (siehe Arbeitsbescheinigung)
 Erfassen Sie unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Kündigung/Entlassung Register-karte Zahlungen bei Austritt das Feld nicht beanspruchte Urlaubstage.
 Das Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhält-nisses auf „ja“ steht.
 �� Verzicht auf Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag
 Wählen Sie bei Bedarf unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Kündigung/Entlassung Registerkarte Zahlungen bei Austritt im Feld Verzicht auf Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag den benötigten Eintrag:
 – Abfindung/Entlassungsentschädigung
 – Arbeitsentgeltanspruch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus
 – Urlaubsabgeltung wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
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 2.2.10 Bescheinigung über Nebeneinkommen
 �� Automatische Erstellung der Bescheinigung mit der Lohnabrechnung
 �� Die Angabe zur Nebenbeschäftigung erfassen Sie unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Tätigkeit Registerkarte Status
 Anpassungen der Erfassungsfelder für die Erstellung einer Bescheinigung über Nebeneinkommen
 �� Angabe der Wochenarbeitsstunden pro Kalenderwoche
 Für die Erstellung der Bescheinigung über Nebeneinkommen werden die Arbeitsstunden der jeweiligen Kalenderwochen des Monats benötigt.
 Die Buchung der Arbeitsstunden müssen in diesen Fällen über die Kalender- buchung erfolgen.
 Ã Hinweis: Für Gehalts-/Festlohnempfänger buchen Sie die angefallenen Stunden im Kalender mit dem Ausfallschlüssel 1 = Zeitlohn. Die Erfassung einer Lohnart ist nicht notwendig.
 Für die Ermittlung der Arbeitszeit können Sie auch die Ausfallschlüssel Be-triebsrattätigkeit (BR) und Mehrarbeit (ME) verwenden.
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 2.3 Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung 2014
 Durch den Gesetzgeber werden jährlich neue Rechengrößen in der Sozialversiche-rung festgelegt.
 Fachliche Grundlagen
 Neue Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung
 Gesamtes Bundesgebiet jährlich EUR monatlich EUR täglich EUR
 Krankenversicherung/Pflegeversicherung
 48.600,00 4.050,00 135,00
 Alte Bundesländer jährlich EUR monatlich EUR täglich EUR
 Rentenversicherung/ Arbeitslosenversicherung
 71.400,00 5.950,00 198,33
 Neue Bundesländer jährlich EUR monatlich EUR täglich EUR
 Rentenversicherung/ Arbeitslosenversicherung
 60.000,00 5.000,00 166,67
 Neue Jahresarbeitsentgeltgrenze für die Beurteilung der Krankenversiche-rungspflicht
 Gesamtes Bundesgebiet jährlich EUR
 Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 6 SGB V) 53.550,00
 Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze für PKV am 31.12.2002 (§ 6 Abs. 7 SGB V)
 48.600,00
 Höchstzuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
 Gesamtes Bundesgebiet monatlich EUR
 Höchstzuschuss zur privaten Krankenversicherung 295,65
 Höchstzuschuss zur privaten Pflegeversicherung (alle Bundesländer außer Sachsen)
 41,51
 Höchstzuschuss zur privaten Pflegeversicherung (Bundesland Sachsen)
 21,26
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 Berechnung Arbeitgeberzuschuss und Gesamtbeitrag 2014
 freiwillig versicherte AN GKV Privatversicherte AN PKV
 Abführung der Beiträge zur KV
 führt der AG ab zahlt der AN privat
 Höhe Gesamt-beitrag in der KV
 BBG x 15,50 %
 4.050,00 x 15,50 %
 = 627,75
 Beitrag aus PKV-Bescheinigung
 KV-AG- Zuschuss
 BBG x 7,30 %
 4.050,00 x 7,30 %
 = 295,65
 Beitrag lt. PKV-Bescheinigung / 2
 = AG-Zuschuss
 aber max.
 BBG x 7,30 %*
 4.050,00 x 7,30 %
 = 295,65
 Abführung der Beiträge zur PV
 führt der AG ab zahlt der AN privat
 Höhe Gesamt-beitrag in der PV
 BBG x 2,05 %
 4.050,00 x 2,05 %
 = 83,02
 Beitrag aus PKV-Bescheini-gung
 PV-AG- Zuschuss
 BBG x 1,025 %
 4.050,00 x 1,025 %
 = 41,51
 Sachsen:
 BBG x 0,525 %
 4.050,00 x 0,525 %
 = 21,26
 Beitrag lt. PKV Bescheinigung / 2
 = AG-Zuschuss
 aber max.
 BBG x 1,025 %**
 4.050,00 x 1,025 % = 41,51
 Sachsen:
 BBG x 0,525 %
 4.050,00 x 0,525 %
 = 21,26
 * AG-Zuschuss KV 15,5 % = (AG 7,3 % + AN 8,2 %)** AG-Zuschuss PV 2,05 % = (AG 1,025 % + AN 1,025 %)

Page 82
						

80
 2 Abrechnungsjahr 2014
 Geringfügigkeitsgrenze und Geringverdienergrenze
 Gesamtes Bundesgebiet monatlich EUR
 Geringfügig entlohnt Beschäftigte 450,00
 Geringverdienergrenze 325,00
 Betriebliche Altersvorsorge: Steuerfreier Betrag gemäß § 3 Nr. 63 EStG
 Gesamtes Bundesgebiet jährlich EUR
 4 % RV-BBG West 2.856,00
 Sozialausgleich GKV-Finanzierungsgesetz § 242 b SGB V
 Gesamtes Bundesgebiet monatlich EUR
 Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 0,00
 Beitragsprozentsätze KV/PV/RV/AV
 Sozialversicherungszweig Gesamtprozentsatz für 2014
 Krankenversicherung (allgemein) 15,50 %
 Rentenversicherung 18,40 %
 Arbeitslosenversicherung 3,00 %
 Pflegeversicherung 2,05 %
 Pflegeversicherung für Kinderlose 2,30 %
 Insolvenzgeldumlage 0,15 %
 Beitragsprozentsätze KV/PV/RV/AV
 SozialversicherungszweigAN- und AG-Anteil in % für 2014
 (voraussichtlich)
 Krankenversicherung 15,50 %
 Rentenversicherung 18,40 %
 Arbeitslosenversicherung 3,00 %
 Pflegeversicherung 2,05 %
 Gesamt 38,95 %
 Ermittlung Faktor F:
 Der Faktor „F“ ergibt sich, indem 30 % durch den durchschnittlichen Gesamt-Sozi-alversicherungsbeitrag geteilt werden.
 F =30,00 %
 = 0,770238,95 %
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 DATEV-Lösung
 Lohn und Gehalt berücksichtigt die neuen Beitragsbemessungsgrenzen und Bei-tragsprozentsätze sowie ihre Veränderungen automatisch. Darüber hinaus gehende Aktivitäten sind nicht erforderlich.
 Prüfen Sie die Entgelte der Arbeitnehmer, ob ggf. die Berechnung der Beiträge nach Gleitzone zu ermitteln ist. Beachten Sie, dass für Arbeitnehmer, deren Entgelte in den Bereich der Gleitzone fallen, die Berechnung der Beiträge zwingend nach der Gleit-zone zu erfolgen hat. Eine Wahlmöglichkeit besteht nur für die Rentenversicherung.
 Ã Hinweis: Beachten Sie, dass die neuen Rechengrößen bei Druckfreigabe noch nicht endgültig feststanden.
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 2.4 Freiwillig- und privat krankenversicherte Arbeitnehmer
 2.4.1 Prüfung zum Jahreswechsel
 Anhand der Jahresarbeitsentgeltgrenze muss der Arbeitgeber die Krankenversiche-rungspflicht seiner Arbeitnehmer zu Beginn des neuen Kalenderjahres prüfen.
 Gesetzliche Grundlagen
 §§ 6, 8, 257 SGB V
 §§ 54 ff., 61 SGB XI
 Fachliche Grundlagen
 Prüfung Jahresarbeitsentgelt / Jahresarbeitsentgeltgrenze
 .

Page 85
						

83
 2 Abrechnungsjahr 2014
 Zusätzliche Anlässe zur Prüfung der Krankenversicherungspflicht des Arbeitneh-mers, die der Arbeitgeber anhand der Jahresarbeitsentgeltgrenze vornehmen muss:
 �� Gehaltserhöhung
 Ein Ausscheiden aus der Krankenversicherungspflicht kommt nur zum Jahres- wechsel in Betracht.
 �� Gehaltsminderung
 – im Laufe des Jahres und Unterschreitung der Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherungspflicht setzt ab Beginn des Monats, in dem das niedri-gere Gehalt gezahlt wird, sofort ein.
 – durch vorübergehende Minderung des Arbeitsentgelt (z. B. durch Kurzar-beit), tritt keine Krankenversicherungspflicht ein, da es auf das regelmäßige Arbeitsentgelt ankommt.
 2.4.2 Regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt
 Anzurechnen sind:
 �� Laufende Monatsbezüge
 �� Sonderzuwendungen, die mindestens einmal im Jahr zu erwarten sind
 �� Bei Mehrfachbeschäftigung das aus allen versicherungspflichtigen Beschäfti-gungen erzielte Entgelt
 �� Pauschalierte Überstundenvergütungen und Vergütungen für Bereitschafts-dienste, die regelmäßig gezahlt werden
 Unberücksichtigt bleiben:
 �� Mehrarbeitsvergütungen
 �� Zuschläge, die mit Rücksicht auf Familien gezahlt werden
 �� Einmalige Zuwendungen, die nicht regelmäßig gewährt (z. B. Jubiläumszu-wendungen) werden
 �� Zuwendungen, für die der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal versteuert (§§ 40 Abs. 1 ,Abs. 2 oder 40b EStG, z. B. Direktversicherung, Fahrtkostenzu-schüsse WO-AO)
 �� Steuerfreie- und auch beitragsfreie Zulagen und Zuschläge (z. B. SFN-Zuschläge)
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 Arbeitnehmer über 55 Jahre
 die erst nach Vollendung des 55. Lebensjahrs versicherungspflichtig werden, sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei, wenn
 �� für sie in den letzten 5 Jahren vor Beginn der versicherungspflichtigen Beschäf-tigung kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz bestand
 und
 �� sie mindestens die Hälfte dieser Zeit sozialversicherungsfrei (z. B. wegen Ver-dienst über der Jahresarbeitsentgeltgrenze) oder von der Versicherungspflicht befreit waren.
 Dieser Ausschluss von der gesetzlichen Krankenversicherung trifft vor allem ältere Arbeitnehmer,
 �� die privat versichert sind, aber wegen einer Minderung ihres Arbeitsentgelts (z. B. wegen Altersteilzeitarbeit) die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr überschreiten.
 �� welche vom Arbeitgeber einen Beitragszuschuss zum privaten Krankenversi-cherungsbeitrag auf der Grundlage ihres jeweiligen Arbeitsentgelts erhalten. Dieser wird mit dem einheitlichen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen berechnet.
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 DATEV-Lösung
 Lohnarten - Steuerung des Jahresarbeitsentgelts
 Unter Mandantendaten I Anpassung Lohnarten | Lohnartenbesonderheiten in der Gruppe Arbeitsent-gelt für Auswertung Sozialversicherungspflichtiges Jahresarbeitsentgelt steht Ihnen das Kontroll-kästchen Regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt zur Verfügung. Dieses ermöglicht Ihnen die individuelle Steuerung der einzelnen Lohnarten.
 Prüfen Sie, ob die Vorbelegung zutreffend ist
 Schwellenwerte
 Der Andruck der betroffenen Arbeitnehmer für die Prüfung des SV-pflichtigen Jah-resarbeitsentgelts kann über die Eingabe von Schwellenwerten gesteuert werden.Dazu steht Ihnen unter Mandantendaten | Auswertungsdaten | Gestaltung in der Registerkarte SV-pflichtiges Jahresarbeitsentgelt die Hinterlegung der Schwellenwerte zur Verfügung.
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 Auswertung – SV-pflichtiges Jahresarbeitsentgelt
 Zu Ihrer Unterstützung steht Ihnen unter Mandant | Ausgeben die Auswertung SV-pflichti-ges Jahresarbeitsentgelt zu Verfügung.
 �� Wird mit der Dezember-Abrechnung erstellt.
 �� Enthalten sind alle SV-pflichtigen Beschäftigungen.
 �� Nicht ausgewiesen werden:
 – Auszubildende
 – Praktikanten
 – Werkstudenten
 – geringfügig und kurzfristig Beschäftigte
 – Bezieher von Vorruhestandsgeld
 – behinderte Menschen in Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen und Personen in berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation
 �� Zu den einzelnen Arbeitnehmern wird der aktuelle Versicherungsstatus mit ausgegeben (freiwillig, privat, pflichtig oder frei).
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1021126 Jahresarbeitsentgelt und Auswertung „sv-pflichtiges Jahresar-beitsentgelt
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 2.4.3 Höchstzuschuss für freiwillig versicherte Arbeitnehmer in der gesetzlichen Kranken-/Pflegeversicherung (GKV) und privat versicherte Arbeitnehmer (PKV)
 Der Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Krankenversicherung für freiwillig ver-sicherte und privat versicherte Arbeitnehmer bemisst sich anhand der Beitragsbe-messungsgrenze zur Krankenversicherung.
 Gesetzliche Grundlagen
 § 257 Abs. 2a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
 R 3.62 Abs. 2 Nr. 3 Satz 10 LStR
 § 257 Abs. 1 SGB V
 § 1 SvEV
 R24 Abs. 2 Nr. 3 S. 5 LStR
 § 257 Abs. 2 Satz. 2 SGB V
 Fachliche Grundlagen
 AG-Zuschuss zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung:
 �� erhalten freiwillig versicherte als auch privat versicherte Arbeitnehmer.
 �� Darf für privat versicherte Arbeitnehmer nur dann steuerfrei gelassen werden, wenn die Bescheinigung des Versicherungsunternehmens vorliegt. Diese ist dem Lohnkonto beizufügen.
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 DATEV-Lösung
 Freiwillig versicherte Arbeitnehmer im Rahmen der GKV (Gesetzliche Kranken-versicherung) und freiwillige Pflegeversicherung
 Unter Mitarbeiter-Stammdaten | Sozialversicherung | Gesetzliche Krankenkasse, Gruppe Angaben bei freiwilliger Kranken- und Pflegeversicherung wählen Sie, ob
 �� der Arbeitgeber-Anteil aus dem tatsächlichem Arbeitsentgelt berechnet werden soll oder
 �� die Hälfte des Gesamtbeitrages berücksichtigt werden soll oder
 �� der Arbeitgeber-Anteil manuell vorgegeben wird. Hinterlegen Sie hier den Ge-samtbeitrag und den AG-Zuschuss.
 Wie die Beiträge zur freiwilligen Pflegeversicherung berücksichtigt werden sollen, wählen Sie unter Mitarbeiter-Stammdaten | Sozialversicherung | Gesetzliche Krankenkasse, Gruppe Angaben bei freiwilliger Kranken- und Pflegeversicherung.
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 Privat versicherte Arbeitnehmer im Rahmen der PKV (Private Krankenversiche-rung) und private Pflegeversicherung
 Anhand der Bescheinigung der privaten Krankenversicherung des Arbeitnehmers ist der monatliche Gesamtbeitrag zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung zu prüfen und ggf. anzupassen.
 Unter Mitarbeiter-Stammdaten | Sozialversicherung | Private Versicherung, Gruppe Angaben zur priva-ten Pflegeversicherung erfassen Sie
 �� die Höhe des monatlichen Gesamtbeitrages der privaten Kranken- und/oder Pflegeversicherung,
 �� ob ggf. der Arbeitgeberzuschuss nicht automatisch ermittelt werden soll,
 �� den Betrag des Arbeitgeberzuschusses (nur möglich, wenn keine automatische Ermittlung nach Entgelt erfolgt).
 Der Arbeitgeber-Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung wird stan-dardmäßig auf der Basis des Arbeitsentgelts ermittelt (maximal aus der Beitragsbe-messungsgrenze und begrenzt auf die Hälfte des monatlichen Gesamtbeitrags).
 Die automatische Ermittlung kann unterdrückt werden, indem Sie das Kontroll-kästchen (KV und PV) Automatische Berechnung AG-Zuschuss KV bzw. PV aktivieren. In diesem Fall erfassen Sie den jeweiligen Zuschuss im Feld Arbeitgeberzuschuss.
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1014450 Beitragszuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung für privat und freiwillig versicherte Arbeitnehmer - Grundlagen
 Dokument 5303172 Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung (Beispiele für Lohn und Gehalt)
 Ç Notizen
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 2.5 AAG – Aufwendungsausgleichsgesetz
 Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz können seit Januar 2010 aus systemgeprüften Programmen an die zuständige Krankenkasse übermittelt werden.
 Seit Januar 2011 besteht für die Arbeitgeber die Verpflichtung, Erstattungsanträge ausschließlich maschinell einzureichen.
 Gesetzliche Grundlagen
 Grundsätze für das maschinelle Antragsverfahren nach § 2 Abs. 3 AAG
 Abtretungserklärung nach § 5 AAG.
 ITSG-Pflichtenheft 7.4 (Stand März 2012)
 Fachliche Grundlagen
 2.5.1 Umlage- und Erstattungsverfahren
 Auf Grund der Umlagepflicht des Arbeitgebers werden mit der monatlichen Lohn-abrechnung Umlagebeiträge zur U1 und zur U2 oder nur zur U2 an die Kranken-kassen abgeführt. Diese Umlagen werden von den Krankenkassen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen verwendet:
 �� Umlageverfahren U1: Erstattung bei Arbeitsunfähigkeit
 �� Umlageverfahren U2: Erstattung bei Mutterschaft
 Ç Notizen
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 Umlageverfahren U1 Umlageverfahren U2
 Teilnahme am Aus-gleichsverfahren Be-teiligte Arbeitgeber
 Arbeitgeber, die im Vorjahr an mindestens 8 Monatsers-ten nicht mehr als 30 Arbeit-nehmer beschäftigt hatten (§ 1 Abs. 1 AAG).
 Arbeitnehmer, die während eines Monats eingestellt worden sind, werden erst ab dem Ersten des Folgemonats mitgezählt.
 Arbeitnehmer, die in Teilzeit arbeiten, werden anteilig auf Grund ihrer Arbeitszeit in fol-gender Höhe berücksichtigt:
 bis 10 Wochenstunden – 25 % bis 20 Wochenstunden – 50 % bis 30 Wochenstunden – 75 %
 mehr als 30 Wochenstunden -100 %
 Außer Ansatz bleiben Auszu-bildende und Schwerbehin-derte.
 Festlegung der Teilnahme am Anfang des Kalenderjahres; bleibt auch bei Veränderun-gen der Beschäftigtenzahl
 Alle Arbeitgeber
 Ausnahmen und Sonderre-gelungen §§ 11 und 12 AAG
 Erstattungsfähige
 Aufwendungen
 Aufwendungen für die Ent-geltfortzahlung im Krank-heitsfall
 Aufwendungen bei Mutter-schutz und Beschäftigungs-verbot
 Maßgebender
 Erstattungssatz
 Festgelegt nach Satzung der Krankenkasse, min. 40 %, max. 80
 100 %, zzgl. AG-Anteil am Gesamt-Sozialversiche-rungsbeitrag bei Beschäfti-gungsverbot
 Umlagepflichtiges
 Arbeitsentgelt
 Laufendes RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aller Arbeit-nehmer**für befristet Beschäftigte ist keine Umlage zu zahlen, wenn die Beschäf-tigung auf max. 4 Wochen befristet ist
 Laufendes RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aller Arbeit-nehmer
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 2.5.2 Umlage- und Erstattungsprozentsatz zur Umlage 1
 Krankenkassenabhängig können für die Umlage U1 bis zu 6 verschiedene Umlage- und Erstattungssätze gewählt werden. Die Wahl des Umlagesatzes beeinflusst den Erstat-tungsanspruch des Arbeitgebers. Wählen Sie rechtzeitig vor der Januar-Abrechnung den Erstattungssatz für das neue Jahr und zeigen Sie den von Ihnen gewählten Umlagesatz/Erstattungssatz der Krankenkasse an. Die Dauer der Verwendung ist ggf. in der Satzung der Umlagekasse geregelt.
 DATEV-Lösung
 �� Erfassung in den Mandantendaten
 Umlagepflicht
 Unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten, Registerkarte Umlage/Erstat-tung hinterlegen Sie die Umlagepflicht.
 Umlageart festlegen
 Unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Gesetzliche Krankenkassen, Gruppe Umlageart bezüglich Umlage 1 hinterlegen Sie je Krankenkasse die Umlageart, die zur Berech-nung der Beiträge herangezogen werden soll.
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 Lohnarten
 Unter Mandantendaten | Anpassung Lohnarten | Lohnartenbesonderheiten Gruppe Erstattungs-fähigkeit nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) ist die Art der Erstattung pro Lohnart hinterlegt.
 Arbeitszeit
 Unter Mandantendaten| Arbeitszeiten | Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten kann die Wöchentl. Arbeitszeit hinterlegt werden.
 Die Krankenkassen haben die Möglichkeit direkten Kontakt zu Ihnen aufzu-nehmen, wenn z. B. noch Fragen zum Erstattungsantrag bestehen. Voraussetzung:
 In den Mandantendaten ist der aktuelle sowie vollständige Ansprechpartner unter Adressse Registerkarte Ansprechpartner hinterlegt.
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 �� Erfassung in den Mitarbeiterdaten
 Standardentlohnung
 Für die Berechnung z.B. für den Zuschuss des Mutterschutzgeldes ist die Hinterlegung der Standardentlohnung notwendig. Die Erfassung erfolgt unter Mitarbeiter-Stammdaten | Beschäftigung | Tätigkeit, Registerkarte Organisationseinheiten.
 Abweichende Umlageart pro Mitarbeiter
 Sollte die Umlageart für den Mitarbeiter von den Mandantendaten abweichen, kön- nen Sie unter Mitarbeiter-Stammdaten | Sozialversicherung | Allgemeine SV-Daten, Re-gisterkarte Umlage die zu entrichtende Umlage für den jeweiligen Mitarbeiter ändern.
 Arbeitszeit
 Unter Mitarbeiter-Stammdaten | Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten ist die individuelle Ar-beitszeit des Arbeitnehmers zu hinterlegen.
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 In der Regel wird die Arbeitszeit vom Programm automatisch aus den Mandan-tendaten gezogen. Stimmt die regelmäßige Arbeitszeit nicht mit der tatsächli-chen geleisteten Arbeitszeit des Arbeitnehmers überein, müssen die Arbeitszei-ten angepasst werden.
 Im Falle einer Entgeltfortzahlung z. B. bei geringfügig Beschäftigten ohne regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, muss die Erfassung der tatsächli-chen geleisteten Arbeitszeiten unter Mitarbeiter-Stammdaten | Arbeitszeiten | Wöchentliche Soll-Arbeitszeit erfolgen. Diese Eingabe ist nur im Monat der Erstattung notwendig!
 Bei einer eingegebenen Soll-Arbeitszeit mit Verteilung auf die einzelnen Tage wird diese Eingabe bevorzugt zur Errechnung von Kranktagen verwendet.
 Die Priorität erfolgt in der Reihenfolge:
 Mitarbeiter-Stammdaten | Arbeitszeiten | Wöchentliche Soll-Arbeitszeit
 Mitarbeiter-Stammdaten | Arbeitszeiten | Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten, Gruppe Regelmäßige Arbeitszeiten
 Mandantendaten | Arbeitszeiten | Wöchentliche Soll-Arbeitszeit
 Mandantendaten | Arbeitszeiten | Regelmäßige/Feste Arbeitszeit, Gruppe Regelmäßige Arbeitszeiten
 Umlageberechnung bei Auszahlung von Mehrarbeit als Einmalbezug
 Ab Januar 2014 wird aufgrund einer Systemprüfung der ITSG die Umlageberech-nung bei Einmalbezügen geändert. Bei der Auszahlung von Mehrarbeit als Ein-malbezug ist die Standardlohnart 3890 - Jhl. Überstd, lfd. Umlageberech, zwin-gend erforderlich.
 Die anteilige Beitragsbemessungsgrenze für die Berechnung der Umlagebeiträge wird bei Abrechnung von Einmalbezügen automatisch berücksichtigt.
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1021671 AAG Aufwendungsausgleichsgesetz: elektronisches Erstattungs-verfahren (U1/U2)
 Dokument: 1015554 Umlageberechnung gemäß AAG bei Auszahlung von Mehrar-beit als Einmalbezug
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 2.6 Geringfügig entlohnt Beschäftigte und Gleitzone
 Fachliche Grundlagen
 Seit dem 01. Januar 2013 gelten neue Regelungen für geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte innerhalb der Gleitzone. Die monatliche Entgeltgrenze für Minijobs wurde auf 450,00 Euro angehoben, die Grenze für Beschäftigte in der Gleitzone beträgt 850,00 Euro.
 2.6.1 Geringfügig entlohnt Beschäftigte
 Überblick Geringfügig entlohnt Beschäftigte seit Januar 2013
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 Folgen bei Veränderung des Entgeltes bei bereits bestehenden Beschäftigungs-verhältnissen (Beschäftigungsbeginn vor 01.01.2013)
 Entgelt bis 31.12.2012
 Entgelt ab 01.01.2013
 Folge
 bis 400,00 EUR bis 400,00 EUR Es ergeben sich für den Arbeitnehmer keine Änderungen, da das monatliche Entgelt 400,00 EUR nicht übersteigt.
 bis 400,00 EUR (mit RV-Option)
 400,01 – 450,00 EUR
 RV-Pflicht bleibt bestehen. Ein Wechsel in die RV-Freiheit ist nicht möglich.
 bis 400,00 EUR
 (ohne RV-Option)
 400,01 – 450,00 EUR
 RV-Pflicht tritt automatisch ein. Ein Wechsel in die RV-Freiheit ist möglich. Der Arbeitnehmer kann sich schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen.
 400,01 EUR – 450,00 EUR
 bis 400,00 EUR Für den Arbeitnehmer gilt ab diesem Zeitpunkt automatisch die neue Mi-nijobregelung. Der Arbeitgeber zahlt pauschale Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung. RV-Pflicht tritt automatisch ein. Ein Wechsel in die RV-Freiheit ist möglich. Der Arbeitnehmer kann sich schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber von der Rentenversiche-rungspflicht befreien lassen.
 Eine häufig gestellte Frage ist die Unwirksamkeit der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bzw. der Verzicht auf die Rentenversicherungs-freiheit durch eine Unterbrechung der Beschäftigung.
 Hierzu stellt die Minijob-Zentrale klar:
 Ja, Befreiung wird unwirksam. Allerdings ist weder die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht noch der Verzicht auf die Rentenversicherungs-freiheit erneut zu beantragen bzw. zu erklären, wenn der Arbeitnehmer innerhalb von zwei Monaten eine erneute geringfügig entlohnte Beschäf-tigung bei demselben Arbeitgeber aufnimmt. In diesem Fall wird aus sozi-alversicherungsrechtlicher Sicht unterstellt, dass es sich noch um dieselbe Beschäftigung handelt, in der der bisherige rentenrechtliche Status weiter gilt. Eine Unterbrechung im vorgenannten Sinne liegt nicht vor, wenn die Beschäftigung nur deshalb zur Sozialversicherung abgemeldet wird, weil das Arbeitsverhältnis länger als einen Monat ohne Anspruch auf Arbeitsent-gelt fortbesteht.
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 In diesen Fällen behält die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bzw. die Abgabe der Verzichtserklärung auch dann ihre Wirksamkeit, wenn die Beschäftigung erst nach einer mehr als zwei Monate umfassenden Un-terbrechung ohne Entgeltzahlung wieder aufgenommen wird.
 Bei unbezahlter Freistellung gilt die Befreiung auch über den Zwei-Monats-zeitraum hinaus!
 2.6.2 Gleitzone
 Auswirkungen bei bestehenden Beschäftigungsverhältnissen (Beschäftigungsbeginn vor 01.01.2013)
 Entgelt bis 31.12.2012 Folge
 450,01 – 850,00 EUR Anwendung der neuen Gleitzonenformel (erfolgt automatisch/kein Handlungsbedarf). Die gewählte RV-Option bleibt bestehen.
 800,01 – 850,00 EUR Die Sozialversicherungspflicht bleibt bestehen (ohne Gleitzone, ohne Befristung). Anwendung der Gleitzo-ne (neue Formel) auf schriftlichen Antrag des Arbeit-nehmers möglich. Antragstellung muss bis 31.12.2014 erfolgen.
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1080365 Geringfügig entlohnte Beschäftigung – Änderungen ab Januar 2013
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 2.7 Reisekostenreform 2014
 Das steuerliche Reisekostenrecht ist ab dem 01.01.2014 neu geregelt. Nach wie vor werden Dienst- und Geschäftsreisen, Fahrtätigkeiten und Tätigkeiten an ständig wechselnden Einsatzstellen einheitlich unter dem Begriff der Auswärtstätigkeit zu-sammengefasst. Die Änderungen im Reisekostenrecht betreffen insbesondere die
 �� Erste Tätigkeitsstätte
 �� Fahrtkosten
 �� Verpflegungsmehraufwendungen
 �� Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber
 �� Unterkunftskosten
 �� Doppelte Haushaltsführung.
 Gesetzliche Grundlagen
 Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts v. 20.02.2013 (BGBI I S. 285)
 BMF-Schreiben zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ab 01.01.2014 vom 30.September 2013
 2.7.1 Erste Tätigkeitsstätte – bisher regelmäßige Arbeitsstätte
 Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte erfolgt vorrangig anhand der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegungen durch den Arbeitgeber. Sind solche nicht vor-handen oder sind die getroffenen Festlegungen nicht eindeutig, werden hilfsweise quantitative Kriterien herangezogen. Es handelt sich um eine ortsfeste, betriebliche Einrichtung des lohnsteuerlichen Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung erfolgt durch die Weisung des Arbeitgebers und ist unabhängig vom Umfang der Tätigkeit. Dauerhaft bedeutet unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über 48 Monate hinaus.
 Wurde keine Festlegung getroffen, ist nach folgenden Kriterien zu entscheiden:
 �� Wo soll der Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich tätig werden?
 �� Wo soll der Arbeitnehmer je Arbeitswoche zwei volle Kalendertage oder min-destens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden?
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 Ergeben sich mehrere Tätigkeitstätten:
 �� Erste Tätigkeitsstätte ist die, die der Wohnung des Arbeitnehmers örtlich am nächsten liegt.
 Ausnahmeregelung für Arbeitnehmer mit keiner ersten Tätigkeitsstätte:
 �� Fahrten von Wohnung zu einem dauerhaft festgelegtem Ort, an dem sich der Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit einzufinden hat (z. B. Sammelpunkt, Busdepot)
 oder
 �� Weiträumiges Tätigkeitsgebiet (z. B. Forst, Hafen, Briefzusteller). Hier werden die Fahrten von der Wohnung zum festlegten Zugang herangezogen.
 2.7.2 Fahrtkosten
 Die steuerliche Erstattung der tatsächlichen Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit bleibt im Wesentlichen unverändert. Statt der tatsächlichen Aufwendungen kann aus Vereinfachungsgründen je nach Art des benutzten Verkehrsmittels auch ein pauschaler Kilometerersatz für jeden gefahre-nen Kilometer angesetzt werden.
 2.7.3 Verpflegungsmehraufwendungen
 Inland
 Anstatt der bisherigen drei-stufigen Verpflegungsmehraufwendungen gibt es jetzt nur noch zwei Stufen.
 �� Eintägige Reise
 – 12 Euro bei einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden
 �� Mehrtägige Reise
 – 24 Euro für jeden Kalendertag mit 24 Stunden Abwesenheit
 – 12 Euro für den An- und Abreisetag bei einer mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit mit Übernachtung
 Ausland
 Die entsprechenden Beträge werden durch BMF-Schreiben noch bekannt gegeben. Eine Pauschalversteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG ist wie bis-her möglich.
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 2.7.4 Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber
 Als „übliche“ Mahlzeit gilt eine Mahlzeit, die 60,00 Euro inkl. Getränk und Um-satzsteuer nicht übersteigt. Diese wird entweder mit dem amtlichen Sachbezugs-wert bewertet oder es entsteht Verpflegungsmehraufwand. Dann ist die Kürzung der Verpflegungspauschalen vorzunehmen. 20 % für ein Frühstück und 40% jeweils für ein Mittagessen und Abendessen jeweils vom vollen Tagessatz
 �� Kürzung Frühstück 4.80 Euro
 �� Kürzung Mittagessen 9,60 Euro
 �� Kürzung Abendessen 9,60 Euro
 Beispiel
 �� Ein Arbeitnehmer ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für ihn in einem Hotel zwei Übernachtungen mit Frühstück und am Zwi-schentag Mittagessen und Abendessen gebucht. Der Arbeitgeber erstattet die steuerfreie Verpflegungspauschale.
 Lösung:
 Anreisetag: 12,00 Euro
 Zwischentag: 24,00 Euro
 Kürzung: Frühstück - 4,80 Euro
 Mittag - 9,60 Euro
 Abendessen - 9,60 Euro
 verbleiben für den Zwischentag 0,00 Euro
 Abreisetag: 12,00 Euro
 Kürzung: Frühstück - 4,80 Euro
 verbleiben für den Abreisetag 7,20 Euro
 ingesamt steuerfrei auszahlbar 19,20 Euro
 Hat der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein Dritter dem Arbeitnehmer während seiner beruflichen Tätigkeit außerhalb seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung eine mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt, muss im Lohnkonto der Großbuchstabe „M“ aufgezeichnet und in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt werden.
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 2.7.5 Unterkunftskosten
 Die Erstattung der Unterkunftskosten erfolgt wie bisher lt. Beleg oder mit Pauscha-len. Nach 48 Monaten sind nur noch bis zu 1.000,00 Euro im Monat möglich. Eine Unterbrechung von 6 Monaten führt zu einem Neubeginn der 48 Monate, wobei der Grund der Unterbrechung unerheblich ist.
 2.7.6 Doppelte Haushaltsführung
 Hier sind die tatsächlichen Kosten nur noch bis zu einer Grenze von 1.000,00 Euro anzusetzen.
 DATEV-Lösung
 Zum Zeitpunkt der Druckfreigabe lagen zur Bescheinigung des „ M „ für die Lohn-steuerbescheinigung noch keine Programmlösungen vor.
 Informationen werden im
 Dokument 1021721 „Neuerungen in Lohn und Gehalt classic/comfort/compact“
 Dokument 1035929 „Aktuelles zur Seminarunterlage“
 enthalten sein, sobald die Programmlösung vorliegt.
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 2.8 Was kommt noch? – Gesetzliche und/oder geplante Neuerungen in der Lohnabrechnung (Stand 23.10.2013)
 Der Gesetzgeber hat noch weitere Änderungen und Neuerungen ab 2014 vorgese-hen, die in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden sollen. Diese Gesetze waren bis zur Druckfreigabe der Unterlage jedoch noch nicht verabschiedet.
 Ç Notizen
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 2.9 DATEV Schwerbehindertenabgabe
 Das Programm DATEV Schwerbehindertenabgabe unterstützt Sie bei der elektroni-schen Erstellung der Meldung zur Schwerbehindertenabgabe.
 Private und öffentliche Arbeitgeber haben die Pflicht ab jahresdurchschnittlich monatlich 20 Arbeitsplätzen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.
 Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit einmal jährlich bis spätestens zum 31. März für das vorangegangene Kalenderjahr die Schwerbehindertenmeldung einzureichen.
 Die Meldung zur Schwerbehindertenabgabe kann in elektronischer Form erfolgen.
 Für die Berechnung der Ausgleichsabgabe und die Erstellung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX erhalten Arbeitgeber, bei denen die Bundesanstalt für Arbeit von einer Verpflichtung zur Schwerbehindertenabgabe ausgeht, die Software REHADAT-Elan. Dieses Programm kann auch kostenlos von der Webseite http://www.rehadat-elan.de bezogen werden.
 REHADAT-Elan (Programm vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e. V.) be-rechnet die Ausgleichsabgabe und erstellt die Meldedaten.
 DATEV unterstützt bei der elektronischen Erstellung der Meldung mit dem Pro-gramm Schwerbehindertenabgabe, indem das Programm die erforderlichen Daten aus der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Meldezeitraum abruft, exportiert und zum Import in REHADAT-Elan bereitstellt.
 Leistung:
 �� Ermittlung der notwendigen Daten nach § 80 Abs. 2 SGB IX für die Schwer-behindertenmeldung aus den DATEV-Lohnabrechnungsprogrammen LODAS sowie Lohn und Gehalt
 �� Darstellung der Beschäftigungszeiten nach Mandant und Betriebsstätte
 �� Aufbereitung der Daten für den Import nach REHADAT-.Elan
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 Für den Meldezeitraum 2013 wird DATEV-Schwerbehindertenabgabe 8.0 mit der Jahreswechsel-Programm DVD DATEV pro 8.0 bereitgestellt.
 1. Voraussetzung in den Stammdaten von Lohn und Gehalt
 In Lohn und Gehalt compact/classic/comfort gibt es Personal-Stammdaten-Felder für die Erfassung von Daten schwerbehinderter Arbeitnehmer in Verbindung mit dem Produkt Schwerbehindertenabgabe.
 �� Stammdaten | Personaldaten, Registerkarte Schwerbehinderung
 2. Neuerungen im Programm „DATEV Schwerbehindertenabgabe“ Version 8.0
 Die Verwaltung der Datenpfade wurde aus dem Programm Schwerbehinderten-abgabe (Ansicht | Einstellungen) in den DATEV Arbeitsplatz pro ausgelagert. Im DATEV Arbeitsplatz pro werden nun die Einstellungen zu den Datenpfaden der Schwerbe-hindertenabgabe unter Extras | Einstellungen | Sonst. Datenpfade verwalten vorgenommen.
 In der Datei „a“ (Angaben zum Arbeitgeber) wurde die Schlüsselliste zu den Rechtsformen ergänzt. Es ist die Rechtsform Sonstige (Schlüssel 36) hinzugekom-men.
 Beim Import in Rehadat-Elan wird nur die Datei „g“ mit IBAN und BIC importiert. Die Datei „b“ mit den Informationen zu den Bankdaten entfällt. Die Felder Bank, BLZ und Konto werden wegen der SEPA-Einführung von Rehadat-ELAN nicht mehr unterstützt.
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 3. Der Prozess zur Abgabe der Schwerbehindertenmeldung
 Die Erstellung der Meldung erfolgt mit Hilfe eines Assistenten, der Sie durch die er-forderlichen Schritte führt. Im Rahmen einer Anschaltung an das Rechenzentrum werden Daten abgerufen und für die Weitergabe aufbereitet.
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1070590 „DATEV Schwerbehindertenabgabe unterstützt bei der Mel-dung der beschäftigten Schwerbehinderten“
 Dokument 1036196 „Schwerbehindertenabgabe – Personaldaten in DATEV-Lohnab-rechnungsprogrammen anlegen“
 Dokument 1021887 „Neuerungen in Schwerbehindertenabgabe“
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 2.10 Weitere Neuerungen in Lohn und Gehalt 9.7/9.8
 �� Buchungsliste – Neue Konten bzw. geänderte Beschriftungen
 Zu Gunsten einer besseren Transparenz, insbesondere bezüglich der Taxonomie-Positionen der Minijobber, werden folgende Anpassungen in der Buchungsliste vorgenommen:
 SKR 03 SKR 04 Neue Bezeichnung Bemerkung
 4126 6026 Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer
 Neue Bezeichnung
 4129 6029 Tantiemen Arbeitnehmer Neues Konto
 neue Vorbelegung bei LA 4100 (Tantieme) bei MA-Gruppe AN (=0)
 4144 6171 Soziale Abgaben für Mini-jobber
 Neues Konto
 neue Vorbelegung bei den Sonstigen Konten unter Kostenkonten AG SV-Anteile bei MA-Gruppe GF (=1)
 4194 6036 Pauschale Steuern für Minijobber
 Neue Bezeichnung
 4196 6037 Pauschale Steuern für Ge-sellschafter-Geschäftsführer
 Neue Bezeichnung
 4197 6038 Pauschale Steuern für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
 Neue Bezeichnung
 4198 6039 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer
 Neue Bezeichnung
 �� Erweiterung des Eingabefeldes Geburtsort
 Das Eingabefeld Geburtsort unter Personaldaten | Personaldaten, Registerkarte Persönliche Angaben wurde auf 34 Stellen erweitert.
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 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1021721 „Neuerungen in Lohn und Gehalt classic/comfort/compact“
 Dokument 1011387 „Aktuelle Version von Lohn und Gehalt classic/comfort“
 Dokument 1011662 „Aktuelle Informationen zu gesetzlichen Änderungen“
 Ç Notizen
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 Ç Notizen
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 Ç Notizen
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 3.1 DATEV Lohn-Archiv
 �� Neuerungen DATEV Lohn-Archiv Version 7.0
 Die Version 7.0 enthält die Möglichkeit, die Belege aus der Digitalen Personalakte anzuzeigen. Beim Abruf einer Lohn-Archiv-DVD können Sie diese Zusatzoption wählen.
 Im Bereich der Lohnabrechnung sind gesetzliche Aufbewahrungspflichten zu be-achten. Durch eine regelmäßige Übertragung der Archivdaten und Auswertungen in das DATEV Lohn-Archiv im Rechenzentrum werden damit alle gesetzlichen An-forderungen für das Prüfungswesen erfüllt. Zusätzlich kann auf eine Papierablage der betreffenden Auswertungen verzichtet werden.
 Im Programm Lohn und Gehalt kann eine Lohn-Archiv-DVD nur für Zeiträume abgerufen werden, die mit Lohn und Gehalt abgerechnet und im DATEV-Rechen-zentrum archiviert wurden.
 Die Archivierung von prüfungsrelevanten Auswertungen und der entsprechenden Daten im Rechenzentrum bleiben bis zu 10 Jahre gespeichert.
 Die Daten auf der abgerufenen Archiv-DVD können jahresbezogen oder mandan-tenbezogen aufbereitet werden.
 Selektionsmöglichkeiten der Archivbestände erleichtern die Analyse des Datenbe-standes nach bestimmten prüfungsrelevanten Tatbeständen.
 Für Betriebsprüfungen können, die steuerrelevanten Prüfungsdaten im GDPdU-Format direkt aus dem Lohn-Archiv exportiert werden bzw. über Mandant | Exporterien | GDPdU-Export in Lohn und Gehalt.
 Bei Bedarf kann die Archiv DVD im Rechenzentrum mithilfe des Programms Lohn und Gehalt angefordert werden. Der abgerufene Archivbestand wird per DVD zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung erfolgt innerhalb von zwei Tagen nach Abruf.
 DATEV Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 0903334 – Leistungsbeschreibung Lohn-Archiv 7.01
 Dokument 1034827 – Lohn-Archiv-DVD – Installation und Verwendungsmöglich- keiten, z. B. im Prüfungsfall
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 �� Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
 Mit dem Ziel Prüfungszeiten von Sozialversicherungsprüfungen vor Ort in den Unternehmen zu verkürzen, sollen prüfungsrelevante Daten an die Rentenversiche-rung in Würzburg übermittelt werden. Damit kann gegebenenfalls auf die Einsicht-nahme der Unterlagen vor Ort ganz verzichtet werden.
 Zukünftig erlaubt der neue § 28p Abs. 6a SGB IV „[…], dass der Rentenversiche-rungs- träger eine Übermittlung der Daten im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber verlangen kann.“
 Die Pilotphase endet am 31.12.2013. Die Freigabe des Verfahrens ist durch die Deut-sche Rentenversicherung(DRV) für Januar 2014 geplant.
 Nach erfolgter Freigabe (geplant im Januar 2014) durch die Deutsche Rentenversi-cherung (DRV) kann eine Übermittlung der Daten aus dem DATEV Arbeitsplatz für ausgewählte Mandanten angestoßen werden.
 DATEV Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 1080267 – Lohn-Archiv – elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
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 3.2 Digitale Personalakte
 Seit der DATEV-Programm-DVD 7.0 (Auslieferung Herbst 2013) steht Ihnen DATEV Digitale Personalakte zur Verfügung.
 DATEV Digitale Personalakte ermöglicht den papierlosen Austausch von Dokumen-ten zwischen Unternehmen und Kanzlei und/oder zwischen deren Niederlassungen.
 Was leistet DATEV Digitale Personalakte?
 �� Gemeinsam mit Ihren Mandanten gehen Sie einen weiteren Schritt zum papier-losen Lohnbüro.
 �� Dokumente werden zur Personalwirtschaft digital gespeichert, zum Beispiel Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge, Immatrikulationsbescheinigungen oder Arbeitsverträge.
 �� Die Dokumente werden per Datei-Upload oder per Fax sicher im Rechenzent- rum in DATEV Belege online abgelegt.
 �� Die Zuordnung der Dokumente zu den Mitarbeitern oder den Mandanten sowie die Nachverschlagwortung erfolgt in der Software für die Lohn- und Gehaltsab-rechnung.
 �� Über DATEV Belege online können die Mandanten bzw. Niederlassungen jeder- zeit auf den gemeinsamen Beleg-/Dokumentenpool zugreifen.
 �� Für die Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung stellen wir Ihnen auf Wunsch die DATEV Lohn-Archiv-DVD inklusive der Dokumente zur Verfügung.
 Wie sieht der Belegfluss aus?
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 Welche Einsatzszenarien können über DATEV Digitale Personalakte abgedeckt werden?
 �� Dokumentenbereitstellung durch Mandant und/oder Kanzlei
 �� Dokumentenablage und Dokumenteneinsicht durch Niederlassungen in Kanz-leien oder bei Unternehmen
 �� Unterstützung bei der Betriebsprüfung
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 Wie sieht der Nutzungsprozess von DATEV Digitale Personalakte aus?
 Dokumente, z. B. Arbeitsvertrag, VWL-Vertrag usw. bereitstellen
 Mandant/Niederlassung scannt oder faxt die Dokumente.
 Zuordnung der Dokumente im Lohnabrechnungsprogramm
 Lohnsachbearbeiter ordnet den im Posteingang liegenden Dokumenten Personal- oder Mandantennummer und Belegkategorie zu.
 Weitere Ordnungskriterien, z. B. Zuordnung zu Abrechnungsmonat, Bereitstellung der Dokumente auf der Archiv-DVD können vergeben werden.
 Übersicht zugeordneter Belege (Dokumente)
 Lohnsachbearbeiter hat im Lohn- abrechnungsprogramm einen Über-blick über die zugeordneten Doku-mente nach verschiedenen Ordnungs-kriterien, z. B. alle Dokumente einer bestimmten Belegkategorie oder einer bestimmten Personalnummer.
 Ansicht der Dokumente über Belege online
 Mandant/Niederlassung greift über Belege online auf die zugeordneten Dokumente nach verschiedenen Ord-nungskriterien, z. B. alle Dokumente einer bestimmten Belegkategorie oder einer bestimmten Personalnummer zu.
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 Zuordnung der Belege (Dokumente) im Lohnabrechnungsprogramm
 Übersicht zugeordneter Belege (Dokumente)
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 DATEV Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 1022007 – Neuerungen in der Digitalen Personalakte
 Ç Notizen
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 3.3 Arbeitnehmer online
 Mit Arbeitnehmer online werden dem Arbeitnehmer bestimmte Lohn-Auswertun-gen und Hinweise elektronisch zur Verfügung gestellt. Der Arbeitnehmer benötigt einen Internetzugang und zur Absicherung seinen neuen Personalausweis.
 Wie sieht der Leistungsumfang von Arbeitnehmer online aus?
 Was benötigt der Arbeitnehmer?
 �� Computer mit Internetzugang
 �� Neuen Personalausweis und Kartenleser
 �� Die Software „Ausweis-App“
 Was muss der Lohnsachbearbeiter tun?
 �� Grundsätzliche Festlegungen in den Mandantendaten in Lohn und Gehalt treffen
 �� Betreffende Arbeitnehmer in den Personaldaten freischalten
 �� Auswertungsumfang für den Arbeitnehmer festlegen
 �� Hinweise erfassen (optional)
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 Welche Sicherheitsmechanismen gibt es?
 Der neue für die Zusatzdienste freigeschaltete Personalausweis in Verbindung mit der Ausweis-App vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet das größte Maß an Sicherheit.
 Alternativ kann künftig ein SMS-TAN-Verfahren genutzt werden. Der Arbeitneh-mer erhält dann nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort eine TAN auf das persönliche Handy gesendet. Diese TAN gibt er bei der Anmeldung für Arbeitneh-mer online zusätzlich ein.
 Es ist geplant, das SMS-TAN-Verfahren im Frühjahr 2014 freizugeben.
 Wie nimmt der Lohnsachbearbeiter die Einrichtung vor?
 Öffnen Sie die Personaldaten des betreffenden Arbeitnehmers unter Personaldaten | Perso-naldaten, Registerkarte Arbeitnehmer online und treffen Sie die gewünschten Festlegungen.
 Ã Hinweis: Der Arbeitnehmer erhält auf Grund der Freischaltung automatisch einen Registrierungscode per Post zugesandt.
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 Welche weiteren Festlegungen können getroffen werden?
 Wählen Sie den Datenbereich Mandantendaten |Auswertungsdaten | Arbeitnehmer online.
 Hier können Sie weitere Festlegungen vornehmen.
 Was muss der Arbeitnehmer tun, um Arbeitnehmer online zu nutzen?
 Der Arbeitnehmer ruft die Internetseite http://www.datev.de/an-online auf und nimmt eine einmalige Registrierung vor.
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 Wie kann der Lohnsachbearbeiter den Status der registrierten Arbeitnehmer prüfen?
 Die Registrierungsübersicht wird aufgerufen im geöffneten Mandantenbestand unter Mandant | Programmverbindungen | Arbeitnehmer online | Statusübersicht.
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 3.4 Personal-Managementsystem
 Neben den umfangreichen Aufgaben der Lohn- und Gehaltsbuchführung fallen im Personalbereich auch weitere wichtige Aufgaben an. Diese Aufgaben lassen sich unter Mitarbeiterverwaltung oder -management zusammenfassen. Bei diesen Auf-gaben unterstützen Sie die DATEV Personal-Managementsysteme classic, comfort, comfort plus.
 Zwischen dem DATEV Personal-Managementsystem und dem eingesetzten DATEV-Lohnprogramm findet ein Datenaustausch statt.
 Die Personaldaten der Mitarbeiter stehen schnell und strukturiert zur Verfügung.
 Die elektronische Personalakte gibt Auskunft über
 �� Persönliche Angaben
 �� Informationen zum Beschäftigungsverhältnis
 �� Arbeits- und Fehlzeiten
 �� Personalentwicklung
 �� Gesprächsdokumentation
 �� Zugeordnete Arbeitsmittel.
 Beispiel: Mitarbeiterdaten
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 Zusätzlich zur Digitalen Personalakte stehen weitere Programmfunktionalitäten zur Verfügung:
 �� Dokumentenverwaltung
 �� Dokumentenerstellung
 �� Arbeits- und Fehlzeiten, z. B. Urlaubskonten
 �� Terminüberwachung
 �� Arbeitsmittelverwaltung
 Beispiel: Fehlzeitenkalender
 Im Personal-Managementsystem comfort, comfort plus stehen weitere Module zur Verfügung:
 �� Bewerber-Infosystem: zur Unterstützung bei der Personalbeschaffung.
 �� Seminar-Infosystem: für die Weiterbildungsabteilung – von der Seminarverwaltung bis zum Terminmanagement (nur in Personal-Managementsystem comfortplus).
 �� Azubi-Infosystem: für die effiziente Betreuung und Versetzungsplanung in der Ausbildung (nur in Personal-Managementsystem comfortplus).
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 DATEV Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 0903398 – Leistungsbeschreibung Personal-Managementsystem classic 2.9
 Dokument 0903339 – Leistungsbeschreibung Personal-Managementsystem comfort/comfortplus 3.0
 Ç Notizen
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 3.5 Datenübermittlung an Statistische Ämter
 Von den Statistischen Ämtern werden eine Vielzahl von Unternehmensdaten angefordert. Um die Erstellung der geforderten Statistiken für die Unternehmen bzw. deren steuerliche Berater zu optimieren, hat DATEV in Kooperation mit den Statistischen Ämtern die Komponente „Datenübermittlung an Statistische Ämter“ konzipiert.
 Mit dieser Komponente werden Sie beim Erstellen von Statistiken unterstützt. Viele der angeforderten Daten haben Sie bereits in Lohn und Gehalt erfasst oder sie werden dort berechnet. Diese können Sie dann größtenteils automatisiert mit der Komponente „Datenübermittlung an Statistische Ämter“ übernehmen.
 Die Komponente mit der Schnittstelle zum DATEV-Lohnprogramm wird mit Lohn und Gehalt classic/comfort automatisch mitinstalliert. Eine separate Bestellung, Freischaltung o. ä. ist nicht notwendig.
 Was leistet die Komponente Datenübermittlung an Statistische Ämter?
 �� Unterstützt Sie bei der Ermittlung und Aufbereitung der statistischen Kennzah-len und deren Weiterleitung an die statistischen Ämter.
 �� Datenerhebungen für die enthaltenen Statistiken werden automatisiert, um den Steuerberater und dessen Mandanten zu entlasten.
 �� Versendung der Daten an die Statistischen Landesämter erfolgt auf „Knopf-druck“ über das DATEV-Rechenzentrum und der zentralen Clearingstelle des Statistischen Bundesamtes.
 DATEV Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro
 Dokument 0904003 – Leistungsbeschreibung Datenübermittlung an Statistische Ämter
 Ç Notizen
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 Die elektronische Verarbeitung von Daten hat die Arbeitsabläufe in den Kanzleien und Unternehmen in den letzten Jahren nachhaltig verändert.
 Es zeigt sich immer wieder, dass Unterlagen und Hinterlegungen, die in der Ver-gangenheit gebraucht wurden, in immer stärkerem Umfang elektronisch aufbe-wahrt werden. Der vor Jahren noch notwendige Platzbedarf für Ordner oder Ähnli-ches ist nicht mehr vorhanden.
 Auch elektronisch Aufbewahrtes, benötigt Speicherplatz und beeinträchtigt in vie-len Fällen die Übersicht sowie einen zügigen Zugriff auf die benötigten Daten.
 Bitte prüfen sie, ob eine Löschung in folgenden Bereichen sinnvoll ist:
 �� Lohnarten
 �� Bescheinigungen
 �� Auswertungen im DALY
 �� Mandantendaten (Altdaten)
 Ç Notizen
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 4.1 Lohnarten
 Wenn für Mandanten seit Jahren die Lohnabrechnung durchgeführt wird, sind in den Mandantendaten häufig Lohnarten gespeichert, die schon seit längerer Zeit nicht mehr genutzt werden.
 Bitte prüfen Sie Ihre Mandantendaten und löschen die Lohnarten, die Sie nicht mehr benötigen.
 Eine Lohnart ist grundsätzlich nur löschbar, wenn diese zuvor aus der Lohnarten-auswahl der betreffenden Mandanten entfernt wurde.
 Bereits verwendete Lohnarten und Standardlohnarten können nicht gelöscht werden.
 So löschen Sie nicht mehr benötigte Lohnarten
 1. Wählen Sie in Lohn und Gehalt den Menüeintrag Kanzlei | Lohnarten.
 2. Wählen Sie die Lohnart, die Sie löschen möchten.
 3. Wählen Sie die Funktion Lohnart löschen über das entsprechende Symbol .
 4.2 Bescheinigungen
 Da die Bescheinigungen oft in den hausinternen Dokumentenmanagementsyste-men gespeichert werden, ist eine Aufbewahrung über die Programmkomponente Bescheinigungen über Jahre hinaus in den meisten Fällen nicht erforderlich. Sie haben hier die Möglichkeit, eine automatische Löschung nach einer von Ihnen gewünschten Aufbewahrungsfrist zu aktivieren.
 So konfigurieren Sie das automatische Löschen
 1. Wählen Sie Extras | Einstellungen | Löschen
 2. Wählen Sie die Registerkarte Löschen
 3. Aktivieren Sie das Feld automatisches Löschen
 4. Legen Sie die gewünschte Aufbewahrungsfrist fest
 4.3 Auswertungen im Daten-Analyse-System pro (DALY)
 Individuell angelegte Auswertungen und Ordner, die nicht mehr benötigt werden können im Daten-Analyse-System pro von Ihnen gelöscht werden.
 So löschen Sie nicht mehr benötigte Auswertungen (Reports)
 1. Öffnen Sie im Daten Analyse System pro die Übersicht der individuellen Auswer-tungen
 2. Markieren Sie die Auswertungen, die Sie löschen möchten
 3. Wählen Sie im Kontextmenü Auswertung löschen
 Ã Hinweis: Die Löschfunktion im Kontextmenü steht Ihnen auch für das Lö-schen von Ordnern (mit Inhalt) zur Verfügung
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 4.4 Altdaten löschen
 Alte Datenbestände (Personaldaten, Bewegungsdaten, Abrechnungsergebnisse usw.) nutzen unnötige Kapazitäten auf Festplatten und Sicherungsmedien. Ebenso führen große Datenbestände zu längeren Dateizugriffszeiten. Durch das Löschen der Altdatenbestände können Sie dem entgegenwirken.
 Das Löschen von Altdatenbeständen kann für Mandanten vorgenommen werden, die über einen längeren Zeitraum mit Lohn und Gehalt abgerechnet wurden und in Zukunft weiterhin abgerechnet werden.
 Mandanten, die nicht mehr von Ihnen bearbeitet werden, können ebenfalls ge-löscht werden. Gründe dafür können Betriebsstillegungen, Wechsels des Steuerbe-raters usw. sein.
 Was ist vor der Löschung der Altdaten unbedingt zu beachten?
 Um die Altdatenbestände (Personaldaten, Bewegungsdaten, Abrechnungsergebnis-se usw.) eines oder mehrerer Mandanten zu löschen, müssen folgende Vorausset-zungen vorhanden sein:
 �� Aufzeichnungspflichtige Auswertungen
 Nach dem Löschen der Altdatenbestände können für die gelöschten Jahre keine Auswertungen mehr ausgegeben werden.
 Löschen Sie Ihre Altdaten erst dann, wenn alle für Prüfungszwecke relevanten Auswertungen:
 – im Rechenzentrum archiviert wurden
 oder
 – auf einem Sicherungsmedium gesichert wurden
 oder
 – gedruckt vorliegen, wenn Sie in Papierform archivieren.
 �� Richtige Datenbank einstellen
 �� Das Kontrollkästchen Rechenzentrum muss deaktiviert sein.
 Ã Hinweis: Bitte beachten Sie, dass vor dem Altdaten löschen eine Archiv- DVD abgerufen werden sollte, da nach der Löschung ein Zugriff auf die Datenbestände nicht mehr möglich ist.
 Á Achtung: Eine längere Laufzeit ist möglich!
 Das Löschen der Altdatenbestände kann u. U. längere Zeit in Anspruch nehmen. Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Arbeitsplanung.
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 5.1 Hilfen bei Fragen im Rahmen der Lohnabrechnungserstellung
 Warum sollte man sich mit dem Thema Hilfen befassen?
 Durch Nutzung der vielen DATEV-Hilfsmedien...
 �� erhalten Mitarbeiter schneller eine Antwort auf Ihre Frage.
 �� reduziert sich der Zeitaufwand in der Kanzlei.
 �� erweitern Sie die Kenntnisse in den DATEV-Programmen.
 DATEV-Servicevideos
 „Warum anrufen, wenn es die DATEV-Servicevideos gibt?“
 �� Die aktuellen Serviceanfragen an der Hotline werden jetzt auch in kurzen DATEV-Servicevideos beantwortet.
 �� In drei bis zehnminütigen Videos erhalten Sie ganz aktuelle Informationen zu den verschiedenen DATEV-Programmen.
 www.datev.de/servicevideo
 Überblick der Hilfe-Funktionen
 �� Der Zusatzbereich Hilfe enthält Links zu Informationen, die in der konkreten Arbeitssituation unterstützen.
 �� Die Hilfefunktionen reagieren dynamisch: Das Informations- angebot orientiert sich am geöffneten Arbeitsbereich.
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 Dialogseminare auf Abruf
 Dialogseminare auf Abruf sind aufgezeichnete Online-Seminare. Unabhängig von Terminen können Sie diese wann und so oft Sie wollen nutzen und Ihr Programm-wissen aktualisieren.
 Buchungsprozess über www.datev.de/wissensvermittlung
 Servicekontakt pro
 Vorteile des Servicekontaktes pro:
 �� Unabhängig von den Servicezeiten der DATEV kann die Anfrage abgesendet werden.
 �� Die Anfrage wird direkt an den zuständigen Service-Mitarbeiter weitergeleitet.
 �� Produkt und Name des aktuell geöffneten Fensters im DATEV-Programm wer-den automatisch vorbelegt.
 Neuerungen im Servicekontakt pro Version 2.0:
 �� Service-TAN wird in der Übersicht Servicekontakte angezeigt
 Mit der Version 2.0 von Servicekontakt pro wird die Service-TAN in der Über-sicht der Servicekontakte angezeigt.
 �� Beraternummer wählen
 Sie können innerhalb der Mitgliedschaft eine andere Beraternummer wählen; wenn mitgliedsübergreifende Rechte vorhanden sind, ist dies sogar mitglieds-übergreifend möglich. Damit haben Sie die Möglichkeit, Anfragen zu Berater-nummern anderer Betriebsstätten (Standorte) zu stellen oder deren Kontakt-übersicht zu öffnen.
 �� Differenziertes Rechtekonzept in der Nutzungskontrolle
 Unter anderem können Sie den Zugriff auf Beraternummern innerhalb der Mit-gliedschaft sperren und damit Kontaktzugriffe auf Mitarbeiterebene steuern.
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 �� Rückfrage stellen
 Sie können zu einem Servicekontakt eine Rückfrage an die DATEV-Mitarbeiter stellen und so zu einem bereits bestehenden Servicekontakt ergänzende Infor-mationen erfassen oder weitere Fragen stellen.
 �� Berechnung Eilservice
 Informieren Sie sich, ob und in welcher Höhe ein Eilservicekontakt berechnet worden ist.
 �� Erledigungsmedium wird angezeigt
 Zu jedem Kontakt wird das Erledigungsmedium angezeigt. Damit können Sie sich einen guten Überblick verschaffen, über welches Medium der Servicekon-takt beantwortet wurde (zum Beispiel per E-Mail, Telefon).
 �� Kontaktübersicht individualisieren
 Sie können die Spalten in der Kontaktübersicht sortieren oder ein- und ausblen-den und damit besser an Ihre Bedürfnisse anpassen.
 �� Kontaktformular drucken
 Drucken Sie den Kontakt bei Bedarf direkt beim Senden aus. Ein Wechsel in die Kontaktübersicht ist dazu nicht mehr erforderlich.
 �� DATEV LEXinform/Info-Datenbank pro
 Tiefergehende Informationen für komplexe Fragestellungen zu DATEV-Pro-grammen, Technik und Logistik.
 – Aufruf im Programm mit den Symbolen: oder
 – oder über Internet: www.datev.de/info-db
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 �� Suchfunktion: Inhalt, Index, Suchen
 Innerhalb der DATEV-Hilfe können Sie Themen und Hilfestellungen suchen über...
 – Inhalt/Themengruppen
 – Index
 – Suchen
 – Eigene Favoriten
 Hier finden Sie z. B. auch Informationen zu Neuerungen im Programm.
 Überblick Serviceangebot
 DATEV ist weit mehr als „nur“ Software. Als verlässlicher Partner seit mehr als 40 Jahren bieten wir Ihnen einen erstklassigen Service an.
 Wir unterstützen Sie bei der Arbeit mit den DATEV-Programmen rund um die Uhr mit zahlreichen Angeboten: am Telefon, vor Ort oder mit unseren Informationssys-temen.
 Sie sind DATEV-Anwender in einem Unternehmen? Fragen Sie bei Interesse Ihren steuerlichen Berater.
 Wissen aufbauen
 Fachwissen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Daher bieten wir in der Kategorie „Wissen aufbauen“ für Ersteinsteiger und Fortgeschrittene mit Dialogseminaren Online oder Präsenzseminaren ein breit gefächertes Angebot. Während Sie sich im Dialogseminar mit Ihrem Referenten im Internet treffen und kompakte Inhalte bequem und zeitsparend direkt an Ihrem Arbeitsplatz lernen, profitieren Sie bei klassischen Seminaren von der intensiven persönlichen Betreuung. Schriftliche Arbeitsunterlagen und Lernprogramme, bei denen Sie Ihr Arbeitstempo selbst be-stimmen können, runden das Angebot ab.
 Eine Übersicht aller Seminare finden Sie unter www.datev.de/wissensvermittlung.
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 Antworten finden
 DATEV bietet Ihnen passende Hilfen und Informationssysteme an. So finden Sie unabhängig von unseren Servicezeiten leicht und schnell Antworten auf Ihre Fra-gen zum Beispiel zum Programm oder zur Technik.
 Elektronische Hilfen und Hilfesysteme
 In DATEV Lohn und Gehalt compact/classic/comfort steht Ihnen ein leistungsfä-higes Hilfesystem zur Verfügung. Sie haben an fast jeder Stelle im Programm die Möglichkeit, Hilfen zu bestimmten Eingabefeldern, Schaltflächen, Arbeitsschritten oder Fachthemen zu erhalten.
 Das Hilfesystem kann über das Symbol aufgerufen werden.
 Auf den nächsten Seiten werden Ihnen die folgenden Hilfemöglichkeiten näher erläutert:
 Hilfethemen in der ent-
 sprechenden Komponente
 Direkthilfe im entsprechen-den Eingabefeld
 DATEV LEXinform/
 Info-Datenbank pro
 Infoservice Lohn und Gehalt
 E-Mail
 Hilfethemen
 Die Registerkarten Inhalt, Index und Suchen geben Ihnen die Möglichkeiten, gezielt und schnell Informationen zu bekommen.
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 Direkthilfe
 In allen Komponenten und auf allen Ebenen (übergreifende Ebene, Mandanten-, Mitarbeiterebene) können Sie Informationen zur Bedeutung eines bestimmten Menüpunkts, Eingabe- oder Erfassungsfeldes erhalten.
 Die Direkthilfe kann über das Symbol oder über das Hilfesystem aufgerufen werden. Der Mauszeiger erhält dadurch zusätzlich ein Fragezeichen. Klicken Sie dann auf das Element, zu dem Sie Informationen benötigen, um die betreffende Direkthilfe anzuzeigen. Wenn der Cursor bereits in dem betreffenden Eingabefeld steht, kann die Direkthilfe auch mit aufgerufen werden.
 Brennpunkte im Programm
 Direkt im Lohnabrechnungsprogramm Lohn und Gehalt werden im Ordner Brenn-punkte weiterführende Informationen, Unterstützung, Dokumenthinweise etc. zu brandaktuellen Themen bereitgestellt.
 Klicken Sie beim Öffnen des Programms nicht über den Ordner hinweg, sondern nehmen Sie sich Zeit, die Informationen zu lesen.
 DATEV LEXinform/Info-Datenbank pro
 In DATEV LEXinform/Info-Datenbank pro finden Sie übergreifend alle Service-informationen der Informations-Datenbank sowie Ihre abonnierten Fachinformati-onen aus LEXinform pro und des Elektronischen Wissens pro.
 Die tagesaktuellen und kostenlosen Informationen der Informations-Datenbank bieten Ihnen Hilfe zu allen DATEV-Programmen: Antworten auf aktuelle Fragen an
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 den Servicelines, Lösungen zu Programm-Meldungen und Fehlernummern, Tipps zum einfachen Programm-Handling und praktische Beispiele zu komplizierten Sachverhalten.
 Durch die Eingabe einer Dokumentennummer (z. B. 0903050, Erste Schritte Lohn und Gehalt classic/comfort, 1035006 Personalfragebogen) in das Such-eingabefeld eines DATEV pro-Programms öffnet sich sofort das gesuchte Dokument, ohne dass die gesamte Anwendung startet.
 Aufbau des Programms
 Suchen
 Wenn Sie im Suchfeld einen Begriff eingeben, erhalten Sie zur Unterstützung eine Vorschlagsliste. Sie können aus dieser Liste einen Vorschlag übernehmen oder ein-fach weitertippen, so wie Sie es von anderen Suchmaschinen auch kennen.
 Die Suchergebnisse werden im unteren Arbeitsbereich in der Trefferliste angezeigt. Die Dokumente sind nach Relevanz sortiert, d. h. das zutreffendste Dokument steht oben.
 Gleichzeitig passt sich die Strukturübersicht im Navigationsbereich an: Es wer-den nur noch die Ordner angezeigt, in denen Suchergebnisse vorhanden sind. Die Anzahl der gefundenen Dokumente steht in Klammern jeweils dahinter. Mit einem Doppelklick auf den gewünschten Ordner können Sie die Trefferliste entsprechend filtern.
 Damit Sie automatisch über Änderungen im Dokument informiert werden, empfehlen wir Ihnen das Abonnement von RSS-Feeds. Die genaue Vorge-hensweise zur Einrichtung von RSS-Feeds entnehmen Sie dem Dokument 2300049 –RSS-Feeds.
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 Infoservice Personalwirtschaft
 Mit dem Infoservice Lohn und Gehalt bietet Ihnen DATEV die jeweils neuesten Produktinformationen in der Personalwirtschaft – abgestimmt auf das jeweilige DATEV-Lohnprogramm – als kostenlose Dienstleistung, um Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.
 Anlassbezogen erhalten Sie alle wichtigen gesetzlichen Änderungen kurz zusam-men gefasst, deren Konsequenzen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie funktionale Erweiterungen bzw. Tipps und Tricks.
 Per Mausklick stehen Ihnen auf Wunsch die Detailinformationen in Dokumenten in der LEXinform/Info-Datenbank pro jederzeit aktuell zur Verfügung.
 Infoservice per E-Mail – der schnelle und direkte Weg
 Die Infoservices Lohn und Gehalt bzw. LODAS werden per E-Mail direkt dem zu-ständigen Mitarbeiter zugesandt. So kommen die Informationen gezielt dort an, wo sie benötigt werden – ohne weiteren Aufwand.
 Sie teilen uns dazu lediglich die E-Mail-Adresse mit und aktivieren so den Info-service.
 Im Internet (http://www.datev.de) finden Sie unter Service | Service für Anwender | Per-sonalwirtschaft | Infoservice Personalwirtschaft die aktuelle Ausgabe sowie unter Infoservice-Archiv die Ausgaben des letzten Jahres.
 Sie sind neugierig geworden?
 Dann bestellen Sie den kostenfreien Infoservice Lohn und Gehalt mit dem folgen-den Bestellformular, mit dem DATEV-Bestell-Manager oder unter www.datev.de/infoservice-lohn.
 Im DATEV-Bestell-Manager können Sie unter Material | Informationen | Serviceinformationen und Infoservice | Personalwirtschaft-Infoservice die von Ihnen gewünschte E-Mail-Adresse und den Ansprechpartner selbst erfassen.
 Wie Sie dabei vorgehen, finden Sie in der LEXinform/Info-Datenbank pro in den Dokumenten „Infoservice LODAS/Infoservice Lohn und Gehalt“ (Dokument Nr. 1020487) und „Neuerungen im Bestell-Manager“ (Dokument Nr. 1021273)
 Ã Hinweis: Sie sind selbstbuchender Mandant und möchten den Infoservice personenbezogen über den Bestell-Manager oder über www.datev.de/info-service-lohn bestellen? Wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater. Über ihn können Sie den Infoservice beziehen.
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 Service für Anwender in www.datev.de
 Im Service für Anwender in www.datev.de finden Sie viele nützliche Informati-onen und Unterstützungsangebote rund um den Bereich Personalwirtschaft. Auf der Einstiegsseite haben wir die wichtigsten Häufigsten Fragen und die aktuellsten Themen auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Zudem finden Sie dort einen Aus-zug der Newsgroup Personalwirtschaft.
 Auf den weiteren Seiten finden Sie z. B.:
 Blick in den Service
 Hier finden Sie während des Jahreswechsels hilfreiche Tipps und Tricks von Mitar-beitern aus der Praxis für die Praxis. Ebenso finden Sie hier eine Übersicht über die aktuelle Erreichbarkeit und durchschnittliche Reaktionszeiten im Service.
 Häufigste Fragen
 Hier geben wir Antworten auf die Fragen, die derzeit den Schwerpunkt an unserer Hotline bilden. Vielleicht ist Ihre Lösung schon dabei?
 Seminare und Demos
 In unseren Seminarübersichten finden Sie das passende Angebot – vom Grundla-genseminar bis zu aktuellen Themen für Fachspezialisten ist alles dabei. Weiterhin zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick alle verfügbaren Service-Demos.
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 Fachthemen
 Wichtige Fachthemen bereiten wir kompakt und verständlich für Sie auf.
 Für Lohn und Gehalt können Sie im Internet unter Webseite | Favoriten | Programm-Service Lohn und Gehalt direkt auf den Online-Service Personalwirtschaft verzweigen. Zusätz-lich können Sie den Service für Anwender im Internet unter www.datev.de | Service | Service für Anwender | Personalwirtschaft aufrufen.
 Newsgroup
 Die Plattform für Fragen rund um DATEV und ihre Produkte dient dem Informa-tions- und Erfahrungsaustausch zwischen Berufskollegen, die sich neben dem Selbsthilfeangebot unabhängig vom Service austauschen. Schauen Sie doch mal rein und stöbern Sie, über welche Themen aktuell diskutiert wird. Vielleicht ist auch Ihr Thema dabei?
 Sie erreichen die Newsgroup der Personalwirtschaft unter:
 www.datev.de/forum-lohn.
 Experten fragen
 Telefonisch oder schriftlich – wir sind für Sie da
 Wenn Ihre Fragen nicht über die Selbsthilfemedien beantwortet werden können oder Sie einen schnellen Rat unserer Fachleute benötigen, helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.
 Auf www.datev.de/servicesituation können Sie sich zur durchschnittlichen Wartezeit am Telefon und zur Reaktionszeit auf schriftliche Anfragen im Service informieren.
 Die Telefon-Nummern und weitere Kontaktadressen finden Sie in LEXinform/Info-Datenbank pro bzw. in der Informations-Datenbank im Internet im Telefonver-zeichnis (Dok.-Nr. 0908003).
 Eilservice – wenn es besonders schnell gehen muss
 Denken Sie bei dringenden Anfragen bitte auch an den Eilservice (Telefon +49 911 319-8888). Denn mit dem Eilservice sagen wir eine bevorzugte Bearbeitung durch den nächsten verfügbaren Fachspezialisten zu – auch im Jahreswechsel.
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 DATEV vor Ort
 Praxiserfahrene Mitarbeiter aus 26 DATEV-Niederlassungen sind Ihr Ansprech-partner in der Region. Ihre Aufgabe ist es, Sie vor Ort – sei es in Ihrer Kanzlei oder in ihrem Unternehmen – so zu beraten, dass Sie die DATEV Software optimal in Ihre individuellen Prozesse einbinden können. Dabei achtet der DATEV Mitarbeiter auch auf Qualität und Effizienz Ihrer Prozesse und verbesserte diese bei Bedarf.
 DATEV bietet Ihnen:
 �� Beratungen zur Software-Einführung
 Das umfasst das gesamte Spektrum der Einführung. Beginnend mit einer Vor-studie der Einsatzmöglichkeiten bis hin zur individuellen Schulung der Nutzer der Programme.
 �� kontinuierliche Betreuung im Arbeitsalltag
 Wir lassen Sie nicht alleine. DATEV betreut Sie – auf Wunsch - natürlich auch nach der Software-Einführung. Fortlaufend unterstützen und beraten wir Sie in Ihrem täglichen Arbeiten.
 �� Beratungen zur bedarfsgerechten Nutzung der Software
 DATEV unterstützt und berät Sie auch dahingehend, wie Sie die Software am besten für sich und Ihre Abläufe einsetzen können. Unser Ziel ist es, die Quali-tät und Effizienz Ihrer Prozesse ständig zu verbessern.
 �� Zielgruppenorientierte Beratungen
 Auf Wunsch berät DATEV Sie ganz individuell. Dabei werden bei Ihnen vor Ort komplexe und individuelle Fragestellungen mit Ihnen gemeinsam analysiert, die Ziele der Fragestellung beleuchtet und bei Bedarf durch eine individuelle Programmierung in den DATEV-Programmen umgesetzt.
 Zusätzlich beraten Sie bei Bedarf DATEV-System- und Lösungspartner bei Fragen rund um den EDV-Einsatz. Dies garantiert kurze Wege.
 Die Kontaktadressen finden Sie unter www.datev.de/standorte.
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 5.2 Aufstellung der amtlichen Sachbezugswerte
 2014 in EUR 2013 in EUR
 Verpflegung gesamt 229,00 mtl. / 7,63 tgl. 224,00 mtl. / 7,47 tgl.
 Frühstück 49,00 mtl. / 1,63 tgl. 48,00 mtl. / 1,60 tgl.
 Mittag-/Abendessen 90,00 mtl. / 3,00 tgl. 88,00 mtl. / 2,93 tgl.
 Unterkunft gesamt 221,00 mtl. 216,00 mtl.
 Ç Notizen
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 5.3 Personalfragebogen
 Um eine korrekte Lohnabrechnung durchführen zu können, sind eine Vielzahl von Informationen erforderlich. Tritt zum Beispiel ein neuer Arbeitnehmer in ein Unternehmen ein, benötigen Sie viele Angaben wie z. B. Adresse, Bankverbindung, Krankenkasse, usw.
 Zu Ihrer Unterstützung haben wir für Sie Personalfragebögen ausgearbeitet.
 Die Excel-Fragebögen lassen sich am PC ausfüllen und speichern. Falls gewünscht, können die Fragebögen von dem Erstaussteller (z. B. der neue Mitarbeiter) an die verarbeitende Stelle übermittelt werden. Ebenso ist möglich, fehlende Angaben nachträglich zu ergänzen. Neben dem Ausdruck kann auch eine Exportdatei für die DATEV-Lohnprogramme erzeugt werden.
 Für den Fall, dass Sie Fragebögen individuell anpassen möchten, finden Sie die Bögen auch als bearbeitbare Word-Dokumente.
 Als Word-Dokumente stehen Ihnen die Fragebögen auch in Englisch zur Verfügung.
 Überblick über die Personalfragebögen
 �� Personalfragebogen für neue AN
 �� Personalfragebogen für geringfügig (Minijob) oder kurzfristig Beschäftigte
 �� Personalfragebogen: Angaben zur Erstellung einer Sofortmeldung
 �� Personalfragebogen für Auszubildende
 �� Personalfragebogen AAG Fehlzeiten Personalfragebogen (Kündigung)
 �� Personalfragebogen (Änderung der Wochenarbeitszeit/Änderung der Befris-tung/Ausbildungsende)
 DATEV-Hilfen und Informationen
 LEXinform/Info-Datenbank pro:
 Dokument 1035006, Personalfragebögen
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